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Vorerlnnerung des Ueberseßèrö.

«L îese Abhandlung, welche ich hier ins Deutsche 
übersetzt liefere, kam zu Göttingen unter dem Titel de 
protestu maritinio von der Verklarung auf 6J Bogen 
in 4. heraus, und ward von ihrem Verfasser, dem 
jetzigen Herrn Doctor Meycrsieck zu Lübeck, am rosten 
November izor. zur Erlangung der höchsten Würden 
in der Rcchtsgelahrtheit öffentlich vertheidigt.

Abgesehen vog dem wohl nicht allenthalben ganz 
lateinischen Vorträge und dem hin und wieder herrschen, 
den Wortrcichthum, zeichnet sich diese Arbeit doch zur 
Ehre ihres Verfassers durch Belesenheit, Gründlichkeit 
und ziemliche Erschöpfung einer Materie aus, die für 
viele Staatsbürger großes Interesse hat, in Seestädten 
ungemein häufig zur Sprache kommt und hier zum ersten­
mal in einer besondern Schrift abgehandelt wird.

Diese Gründe bestimmten mich, sie für diejenigen, 
für welche ihr Inhalt zunächst wichtig seyn dürfte und 
unter denen viele sind, welche die lateinische Sprache nicht 
verstehen, im deutschen Gewände hervorgchen zu lassen



und so ihre Gemeinnützigkeit ju vergrößern, Venn als 
lateinisch geschriebene akademische Probeschrist wird keine 
starke Auflage derselben gemacht uH nur selten ein 
Ercmplar durch den Weg des Buchhandels verkäuflich. 
— Wie mir meine Arbeit gelungen ist, mögen Kenner 
entscheiden. Nützlich zu seyn war die alleinige Absicht 
derselben. Mögte sie mir, wie bey ähnlichen älteren 
Unternehmungen, gelungen seyn!

Für die Leser, welche nicht jur Klasse der Gelehrten 
und besonders der Rcchtsgelehrten gehören, hatte ich 
gerne, die nicht sparsamen Anmerkungen, welche sie etwa 
von der Lectüre abschrecken mögten, weggelassen, allein 
da doch Manches darin vorkömmt, was den Text näher 
bestimmt und für Richter und Sachwalde äußerst interes­
sant ist, so mußte ich natürlich davon abstehen, und rathe 
daher Jenen, diejenigen Anmerkungen vorzüglich zu 
übersehen, welche durch die gehäuften Anführungen von 
Schriftstellern ein gar zu gelehrtes Air für sie haben 
dürften.

Geschrieben im August igoz.

Der Uebersetzer.



V o r r e d e .

28em  der heutige Zustand der Rechtsge­

lehrsamkeit in Deutschland nur einigermaßen 

bekannt ist, der wird leicht zugestehen, 

daß, wenn zwar alle Theile der Rechts­

wissenschaft einer sorgfältigern und bessern 

Bearbeitung annoch sehr bedürftig sind, das 

deutsche Privatrecht dennoch unter allen 

derselben am mehrsten bedürfe, und ob es 

gleich in dem kaum verflossenen Jahrhundert 

durch der berühmtesten Männer Mühe und 

Fleiß bearbeitet ist, sich demohngeachtet doch 

noch in einem so bedauerlichen Zustande 

befinde, -aß man ganz an seinem Heile



verzweifeln, und alles, was zu seiner Kultur 

geschah, wenn man es mit dem vergleicht, 

was noch zu thun übrig ist, allerdings ffc 

nichts halten müsse. Denn bis jetzt sind sich 

die Gelehrten weder über den Umfang und 

die Grenzen dieser Wissenschaft, noch über 

die zu beobachtende A rt des Vortrags, und 

Erörterung und Festsetzung der Grundsätze, 

noch über den praktischen Nutzen, ja, wenn 

wir auftichtig seyn wollen, nicht einmal über 

das Daseyn des gemeinen deutschm Privat­

Rechts einig, so daß Jeder, der über dies 

Recht zu schreiben beginnt, vor allen Dingen 

seine Existenz zu beweisen für nöthig erachtet, 

damit er nicht in den Verdacht gerathe, über 

ein Unding geschrieben zu haben. Gleiche 

Ungewißheit herrscht auch in den einzelnen 

Lehren, welche entweder voll der verwickelte-



sten Stteitigkeiten sind/ worin nichts wahres 

und gewisses statt findet/ die Autorität des 

Lehrers aber die Stelle des Beweises und sein 

W ille die des Grundes vertritt/ oder auch 

von den/ wenn gleich nicht alle»/ Schrift­

stellern gänzlich vernachlässigt und nur mit 

einem Worte , ja nicht einmal mit einem 

Worte erwähnt werden, und/ so Gott w ill! 

bessere Zeiten erwarten.

Zu dieser letzter» Klasse rechnet man 

billig auch das Recht der Handlung und 

Schiffahrt und es nimmt hierin leicht die 

erste Stelle ein/ indem es bey einer so 

großen Menge von Lehrern und Schriftstel­

lern/ mit deren Werken die gelehrte W elt, 

gleichsam als mit einer großen Last/ beschweret 

ist, nur von so sehr wenigen Verfassern/ und 

die obendrein, wenn man von M a rte n s



ausnimmt/ der sich um diese, so wie um 

viele andere Wissenschaften bekanntlich große 

Verdienste erwarb, noch sehr unbekannte 

Männer waren, bearbeitet ward. Dies ist 

aber um so mehr zu bedauern, weil wir 

auch in dieser Materie äußerst verlassen 

von Gesetzen sind, und fast kein anderer 

Gegenstand des deutschen Rechts so vielen 

Schwierigkeiten unterliegt, keiner so verschie­

denartige und verwickelte Fragen enthält und 

daher keiner einer fleißigen Prüfung und 

Behandlung würdiger zu seyn scheint. Aber 

fteylich, da verschiedene Geschäfte und An­

stalten bey der Handlung und Schiffahrt, 

ohne deren genaue Kunde die bey ihnen 

einttetenden Rechte nicht einmal verstanden, 

vielweniger gehörig aufgeklärt werden können, 

sehr vielen Rechtsgelehrten und unter diesen



besonders denjenigen, welche die Rechte auf 

Akademien vortragen, fast gänzlich unbekannt 

sind, indem sie im Innern Deutschlands 

und in solchen Städten leben, wo die Hand­

lung wenig, Schiffahrt gar nicht blüht: da 

femer Sachen, deren Entscheidung aus 

diesen Rechten fließt, mit Ausnahme weniger 

Oerter nur selten zur Führung oder Erörte­

rung vorkommen, und nur eine kleinere Zahl 

von Zuhörern die darüber angestellten 

Vorlesungen zu besuchen pflegt, und ihnen 

die Kenntniß dieser Rechte weniger nothwen­

dig des Broderwerbs wegen zu seyn scheint, 

so ist es gar nicht zu bewundern, warum sie 

im Ganzen so sehr vernachlässiget werden, 

und es steht auch so bald noch keine Aende­

rung in diesem Punkte zu erwarten, wenn 

wir uns daran erinnern, wie sehr unsre



heutigen angehenden Rechtsgelehrten Arbeit 

und Mühe zu scheuen/ Gewinn zu liebe»/ 

pflegen. .

Bey dieser Lage der Sache habe ich es 

der Mühe werth gehalten/ in diesem zur 

Erlangung der höchsten Würden in der 

Rechtsgelahrtheit nach akademischer S itte  

zu liefernden Versuche eine von den Ge­

lehrten noch nicht hinlänglich bearbeitete 

Materie des Seerechts nach meinen Kräften 

zu untersuchen/ und dies um so mehr/ da 

ich selbst in einer S tadt gebohren bin/ wo 

Handlung und Schiffahrt vor allen im Flor/ 

und mir die dabey vorkommenden Geschäfte 

aus täglicher Erfahrung hinlänglich bekannt 

find. Ich  wählte aber die Materie vom 

See-Protest/ weitste/ wie man bald sehen 

wird/ so sehr/ wie irgend eine andere/ sowohl



von den Gesetzgebern , als auch von den 

Gelehrten vernachlässigt is t, und um so 

mehr-eine genauere Behandlung verdient, 

da sie täglich im Gerichte vorfällt und 

die Entscheidung der wichtigsten Fälle da­

von abhängt. Ich werde dabey so ver­

fahren, daß ich, nachdem im ersten Kapitol 

die allgemeinen Grundsätze voraufgeschickt 

sind, im zweyten von der Art und Weise, 

einen See-Protest zu verftrtigen, handeln, 

dann im dritten die Fälle untersuchen 

werde, worin der Beweis durch den Pro­

test eintritt, endlich aber werde ich einige 

Bemerkungen von dessen Beweiskraft hin­

zufügen. Je mehr ich aber gezwungen 

bin, mir einen neuen Weg zu bahnen, 

desto zuversichtlicher hoffe ich die Nachsicht 

des Lesers, wenn er merken sollte, daß



ich bey der Schwache meiner Kräfte und 
wegen Kürze der Zeit auf diesem rauhen 
Pfade gestrauchelt wäre, besonders wenn 
er stch erinnern wird/ wie schwer es halte/ 
von einer Sache, worin fast alles auf 
Gewohnheit und Observanz beruhet/ an 

* einem Orte zu schreibe«/ wo auch selbst
der Name den Mehresten unbekannt ist *).

") nämlich in Göttingen / wv der Verfasser diese 
Abhandlung schrieb. (

der Uebersetzer.



Erstes Kapitel.

V o m  B e g r if f ,  von den Gesetzen, Schriftsteller» 

und allgemeinen Grundbegriffen.

§. i .

B e g r i f f  d e s  S e e  « P r o t e s t s .  
G le ic h w ie  sehr häufig vielen daran gelegen ist, 

alles dasjenige, was während der F ah rt in dem 

Schiffe vorgefallen ist und besonders die dem Schiffe 

oder den W aaren zugestoßenen Schäden und die 

Ursachen derselben genau zu kennen, weil davon 

gewöhnlich sehr wichtige Rechte und Verbindlichkei­

ten dec Rheeder,  der S c h iffe r ,  der Eigenthümer 

der W a a re n , der Versicherer und Versicherten 

abzuhängen pflegen, so ist deshalb nicht nu r dem 

S ch iffe r, sondern auch in  größern Schiffen dem zu
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diesem Geschäfte besonders angestellten Schreiber 
(Schi'ffsschreiber1 ) zur Pflicht gemacht, alles, was 
sich auf der Reise zuträgt und von einiger Erheb­
lichkeit ist, in ein besondres Diarium (Schiffsbuch, 
Journal) fleißig cinzutragen 2), sondern auch nach 
beendigter Reise des Schiffers zugleich mit den 
Schiffsleuten zu dem Magistrale an dem Orte der 
Landung zu gehen und ihm eine getreue Erzählung 
aller Unfälle auf der Reise und aller dadurch veran­
laßten Schäden zu machen und sie gewöhnlich eidlich 
zu erhärten, wobcy er zugleich eine Protestation 
wegen seiner Unschuld und seines angewandten Fleißes 
hinzufügt, welches alles vom Magistrat in ein 
öffentliches Instrument gebracht wird. Sowohl 
diese Relation, als auch das darüber verfertigte 
Instrument wird Verklarung, Seeprotests) 
genannt, und begründet nachher sowohl die Berech­
nung dessen, wie viel Jeder zur Havarey beytragen 
muß (Dispache), als es auch in dem darüber 
entstandenen Processe zum Berpeise dient. Der 
See-Protest ist also im erstem Sinne eine 
eidliche Aussage des Schiffers und 
seiner Leute über die Schäden und 
Zufälle, welche während der Fahrt
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entweder dem S ch iffe  oder den W aaren  
begegnen; im letztem Sinne aber ein öffent­
liches In s tru m e n t, welches über diese 
Aussage aufgesetzt wird. Was der Beweis 
durch See-Protest sey, erhellet aus dem Gesagten 5).

1 ) Von dessen Amte ist nachjufehcn: i 1 LonsoIato 
del mare cap. 5 5 -5 8- Ordonnance de la 
marine de Louis XIV. L. 2. rit. 3. Codice 
per la Veneta mercantiie niarina P. I, 
tit. 1$. Gewöhnlich wird er eidlich jur treuen 
Führung des Journals verpflichtet, auf dessen Verfäl­
schung die schwersten, mitunter Todesstrafen, gesetzt 
find. Seinem Journal aber wird völliger Glaube 
beygelegt.

* )  Ordonn. de la marine L. r. tit. 1. art.
10. i i .  von M artens Grundriß des 
Handelsrechts §. 162. Allgem. Gesetz­
buch für die Preußischen S ta a te n , 
T h e il T i t. 8. §. 1506. re. Engelbrechts 
wvhlunterwiescner S ch iffer, (Lübeck-??!.
8.) Abschu. -. Kap. i. Z. 2.

3 ) Der Name Verklarung, welcher heute zu Tage
bey uns am gewöhnlichsten ist, hat seinen Ursprung,
wie fast alle Kunstausdrücke, deren wir uns im 
Seewesen zu bedienen pflegen, in der Holländischen



T 6

Sprache, worin er nichts anders als eine Declaration 
vdèr Deposition (Erklärung) bedeutet. In  neueren 
Zeiten scheint er allererst üblich bey uns geworden zu 
seyn, denn in den altern sowohl Gesetzen als Schrift» 
stellern, auch sSgar beym Magens, kömmt er gar 
nicht vor. Das Wort See - Protest und pro- 
t e s t u s  m a r i t im u s ,  obgleich letzteres barbarisch 
klingt, bin ich, da uns ein anderes fehlt, zur 
Vermeidung aller Umschweife, mich zu bedienen 
gezwungen worden — hat seinen Ursprung von der 
Protestation der Deponenten, welche am Ende der 
Relation allemal angehängt wird. Dieser Protest 
heißt bey den Franzosen R a p p o r t  C o n s u l a t ,  
bisweilen auch P r o t é t ,  in England P r o t e s t ,  in 
Holland Verklaringe, in Italien sehr paffend: 
P ro v a  d i F o r tu n a .  S. Rödings Allgem. 
Wörterbuch der M arine, Art.Seeprotest.

* ) Ich habe geglaubt, bey der Bildung des Begriffs 
von der Protestation, die der Deposition angehängt 
wird, nichts sagen zu dürfen, ob sie gleich niemals 
weggelaffen wird und zum Namen Gelegenheit gegeben 
hat- Denn sie scheint nicht zum Wesentlichen zn 
gehören, da ein ohne diesen Anhang abgefaßter 
Protest gültig seyn und in Hinsicht auf den übrigen 
Inhalt deffelbca der Beweiskraft nichts ermangeln 
würde.

’) Za
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5 ) Zu welchen Beweismittel.« der See-Protest gerechnet 
werden könne, will ich unten §. zeigen.

§' 2.

Von den über den See , Protest gegebenen 
Gesetzen.

Da die Gewohnheit, dergleichen Proteste zu 
verfertigen, erst in neuern Zeiten besonders durch 
Gebrauch und Observanz eingeführt und gebildet ist, 
so wird nicht leicht Jemand in den Quellen, woraus 
das gemeine deutsche Recht hergeleitet wird, dem 
römischen und canonischen Rechte nämlich und den 
Reichögesetzen, Verordnungen über diesen Gegenstand 
suchen, besonders wenn er sich erinnert, wie man« 
gelhaft und unzureichend sie in allen Geschäften sind, 
welche Bezug auf das Seewesen haben. Demohn- 
geachtet sind doch schon im römischen Rechte zwey 
Verordnungen vorhanden, welche ohne Zweifel 
hieher gehören, nämlich Const. 2. et 3. C. de 
naufragiis (X I. 5 .), in welchen Gesetzen die 
Art des Beweises eines Schiffbruchs vorgeschrieben 
wird, welche wenigstens in der Hauptsache mit 
unserm Geschäfte ganz übereinstimmt, und die ich

2
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daher, da sie sehr gut auf jenes angewandt werden 
können, öfter noch gebrauchen werde *). Wenn 
wir aber eines Theils die Gesetze über unsre Erwar­
tung ergiebiger fanden, so enthalten andern Theils 
die besondern über das Seewesen gegebenen Gesetze 
weit weniger über den See-Protest, als man in 
einer so wichtigen und so oft vorkommenden Sache 
erwarten und wünschen dürfte. Denn daö WiS- 
bysche?), Hanseatische ^), Lübsche^), 
Hamburgische )̂ und Bremisches See­
Recht, welche Rechte nämlich in den Seestädten 
Deutschlands hauptsächlich gelten, verordnen weiter 
gar nichts wegen des See - Protests, als daß sie 
nur in einigen Fällen zulassen, daß der Beweis 
allein durch den Eid des Schiffers und seiner Leute 
geführt werde 7), und daher lassen sie die Form des 
See-Protestes und die bey dessen Abfassung zu 
beobachtende Weise gänzlich unbestimmt. Auch 
das preußische Gesetzbuch, obgleich in den neuesten 
Zeiten verfaßt, enthält nur sehr wenige und sehr 
siüchtige Bestimmungen über unser Geschäft 8 ), 
daher nur geringe Ausbeute aus demselben zu 
machen ist. Auch sind endlich die Seegesetze frem­
der Völker, deren wir uns überdies, da wir
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hauptsächlich mit dem deutschen Rechts zu thun 
haben, nur indirekt bedienen können, in so fern sie 
nämlich eine allgemeine Observanz der Seefahrer 
Varstellen, oder in der Natur des Geschäfts selbst 
gegründet sind, nicht viel ergiebiger. Denn die 
berühmtesten unter den ältern, der ConsulatuS 
m aris^) und die Seerechte von O leron I o ), 
enthalten in Ansehung des Seewesens fast nicht­
weiter, als was auch in den ebengedachten deutschen 
Gesetzen enthalten ist, außer daß im Consulat einige 
allgemeinere Bestimmungen über das Erlaubte oder 
Unerlaubte des Zeugnisses der Schiffsleute für den 
Schiffer vorkommen “ ). Unter den berühmtesten 
und ausführlichsten neueren Gesetzen handelt das 
Seegeseß der Franzosen unter Ludwig X IV .1 2 ) und 
das Seegesetzbuch der Venetianer I 3 ) in einem 
besondern Titel 1 4 ) vom See - Protest, sie bleiben 
aber doch nur bey Bestimmungen der Art, welche 
bey der Abfassung desselben beobachtet werden sollen, 
stehen und schweigen gänzlich von der Beweiskraft, 
so wie von den Fällen, worin der Beweis durch 
denselben geführt werden kann.

Beyde Verordnungen find auch im Thevdvfianischen
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Codex (Const. j. et 3. Cod. Theod. XIU. y.) 
enthalte», die letzte ist aber vom Tribonian, wie 
gewöhnlich, sehr verändert. Ein Commcntar über 
diese Gesetze findet stch in ?. ?eckii Comm. in 
Tit. Dig. et Cod. ad rem nauticam per­
tinent. cum notis A. Vinnii, Amstel. 1688. 8. p. 
393—400. , worin aber doch wenig sachdienliches 
vvrkömmt.

») S. hierüber Adr. Verwer'slNederlandts  
Seerechten, Amsicrd. 17'6. 4. p. 31. und 
LangenbecksAnMerkungenüberdasHam» 
burgische Schiffs, und See-Recht in der 
Einleitung. Dies Werk ist oft aufgelegt und zwar 
am neuesten in I. A. Engelbrechts Corpus 
iuris nautici, Lübeck 1790.4. Th. k. S.  
71 — 99. Ucbrigens ist die Gesetzkraft desselben in 
Deutschland sehr zweifelhaft, und da es durch kein 
Gesetz weder im Ganzen, noch, so viel ich weiß, an 
einzelnen Orten recipirt worden ist, so kann es nach 
meiner Meinung nur in so fern Gesetzkraft erhalten, 
in so fern cs entweder durch Usanz und Gewohnheit 
ciagcführt ist, oder die Verfügungen desselben in 

- andern Gesetzen wiederholt sind. Und so ist es auch 
in Lübeck. S. S t e i n s  Abhandlung des 
lübschen Seerechts, §.162. Not.*). Größere 
Wirkungen legt ihm Dyn kers Hoek in libro
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ad L. 9. D. ad L. Rhod. cap. g. am Ende 
bey. (Opusc. T. I. p. 2Zs.)

3 )0 . von Martens Grundriß des Handelst 
rechts, §. I4V- Auch dies ist ganz neuerlich in 
En gelb rechts L. i. N. T. 1. p. 116 — 144. 
wieder abgcdruckt. Mit einem besondern Commentar 
hat es Reinhold Kurike versehen, welchen 
H e in e c c iu s  in kasc. 8cript. deiure 
nautico et maritiiuo, Halle 1740. 4. p. 
6 ,7  — 826. herausgegeben hat. Und jenes Recht 
hat ohne Zweifel in den Hansestädten auch noch heu« 
tiges Tages seine volle Gültigkeit und derogirt dem 
Lübschen, weil es jünger ist. S. Ordnungdes 
summarischen Sergerichts-Procesfes von 
i 6 $ $. §• 5» (* n Append. ad Mevii Comm. 
ad ius Lub. p. 10.) Stein a. a. O. §. 6.

♦) Es ist nicht nur im sechsten Theil der Lübschen 
Statuten, sondern auch beym Engelbrecht a. a. 
O. S. io; —log. enthalten. In einem besondern 
Commentar mit den übrigen Theilen des Lübschen 
Rechts hat es Stein in seinem obgedachtcn Werke 
erklärt, Mevius Commentar aber enthalt nichts 
vom Seerecht.

5) Ist in die Hamburgischen Statuten vom Jahr 1603. 
Tit. 15 — »9. eingerückt- Einen vortreflichcn Com» 
mcntar über daffelbe schrieb H. Langend eck unter
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dem Titel: Anmerkungen über das Ham, 
burgische Schiffs- undSee-Recht, Ham­
burg i 7 ’ 7. 4. worin er auch viele von den spätern 
Hamburgischen Scegcsetzen ausgenommen hat. In  
der Verordnung, nach welcherbeym Laden 
und Löschen Schifferrc. sich ;u richten 
haben von 1766., welche in der Sammlung 
Hamburgischer Mandate und Verord­
nungen, T h. 6. enthalten ist, kömmt nichts vom 
See-Protest vor.

«) Darüber schrieb Heinrich Gerhard von Post 
in der Di SS. d e c u r a  am p 1 i s s i in  i S e n a t u > 
B r e m e n s is  c ir c a  rem  n a u t ic a m ,  G o e tt . 
i 7 8 o. 4. Diese Abhandlung habe ich aber nicht 
erhalten können. Einige Gesetze find vom Engel» 
brecht a. a. O. S. 109 — ns. bekannt gemacht. 
Aber selbst in diesem laufenden Jahre (1801) ist bey 
Gelegenheit vielfacher täglich vorgefallener Verun­
treuungen und Räubereycn ein neues Gesetz zu 
Bremen gegeben worden, welches auch im dritten 
Abschnitt Art. 8. eine besondere Verordnung über 
den See-Protest enthält, und mir der geschickte Herr 
Doctor Mich. Dunje mitgetheilt hat, und das ich, 
da es unter allen deutschen Gesetzen über diesen Gegen­
stand, welcher ich habe habhaft werden können, das 
weiseste und umständlichste ist, deshalb im An­
hänge unter drum. 1. habe abdrucken lasten. Es ist
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wahrlich zu bedauern, daß dies Gesetz wegen verschit- 
dcncr Widersprüche der Schiffer bis jetzt noch nicht 
in seinem ganM Umfange hat zur Anwendung 
kommen können.

7)  Dergleichen Verfügungen aber gehören allerdings zu 
unserm Zwecke, und cs leidet keinen Zweifel, daß in 
Fällen, worin die Gesetze diesen Eid zulassen, auch 
der Beweis durch einen See , Protest statt finde. 
Denn dessen besondre Beschaffenheit besteht, wie wir 
bald sehen werden, hauptsächlich darin, daß mit 
Ucbergehung anderer Beweise an deren Steve der 
Eid des Schiffers und seiner Leute gefordert und ihm 
voller Glaube bcygelegt wird, und dies auch in den­
jenigen Fällen, worin er nach den Grundsätzen des 
gemeinen Rechts, weder zugclasscn werden, noch 
Glauben erwirken könnte. Beweis durch See-Protest 
ist mithin wirklich nichts anders, als Beweis durch 
den Eid des Schiffers und seiner Leute: wo also 
dieser erlaubt wird, da muß auch jener zulässig seyn.

* )  Was hichcr gehört, findet sich Theil r. Tit. 8. §. 
1513. 1732 — 3$. 184° — 46. Die erste Stelle 
scheint zwar den Beweis durch See-Protest ganz zu 
verwerfen , indem cs dort heißt, der Schiffer müsse 
seine Behauptung durch andere rechtliche Beweismittel 
außer seinem Journal bewahrheiten und könne nicht 
zum Erfüllungs - Eide zugelassen werden; da aber im 

'84*. und 1846. dennoch nichts desto weniger dieser
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Beweis verstattet w ird , so erhellet daraus auch, daß 
das Zeugniß der Schiffer in den angeführten W orten: 
re c h tlic h e  B e w e is  m i t t e l ,  begriffen sey. Und 
diese Auslegung ist allerdings nothwendig, wenn man 
nicht den Schiffer wegen der Vorfälle auf dem 
Schiffe wahrend der Fahrt aller Beweismittel gänzlich 
berauben w ill.

’ )  S .  darüber von  M a r t e n s  ,a. a. O . §. 1 4 ; .  
D ie  beste Ausgabe deffcibcn ist im C o d ig o  de las  
c o s tu m b re s  m a r i t im as de B a rc e lo n a  p e r 
D. A n to n io  de C a p m a n y  y de M o n p a la u , 
En M a d r id  1 7 9  ,. 4. enthalten. D ie  deutsche 
Uebersetzung E n g e lb re c h ts  a. a. O. S . iss  bis 
zu Ende ist aber von geringem W erth *).

' ° )  v o n  M a r t e n s  a. a. O  £  144. M it  einem 
Cvmmentar versehen hat sie C l e i  r a c in dem Werke: 
Vs et c o u tu m e s  de la  m e r. B o u rd e a u x

* )  Die spanische Uebersetzung ist mit kritischer Genauigkeit 
abgefaßt, und der gelehrte Herausgeber hat mit historischer 
Accurateste in seinen berichtigenden Untersuchungen S . 
XVlll. evident erwiesen, daß das Alter dieser Sammlung 
zum T h e i l  schon bis in die letzte Hälfte des eilften 
Jahrhunderts hinaufrücke, die Vollständigkeit derselbe« 
aber erst zwischen den Jahren 1250 bis 1266 zusammen 
gebracht worden. S . Neue A llg . Deutsche B ib l. 
B. L X X IV . 214, sg.

der Uebersetzer.)
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i66i. wovon Engelbrecht einen Auszug mit dm 
Gesetzen selbst a.-a. O. S. 38 — 76 geliefert hat.

" ) Cap. 210— in. Hier wird aber doch die Glaub, 
Würdigkeit dieses Zeugnisses weit mehr beschränkt, 
als es nach dem Gesetz und der heurigen Gewohnheit 
billig ist-

Ordonnanee de la Marine, du mois 
d ’ A o 111 16 81. worüber Valin in seinem Werke: 
Nouveau Co inmentaire sur l’ordonnance  
de la Marine, Rochelle 1766. II. T o uv 
4. commentirt hat. Die neueste Ausgabe dieser 
Verordnung findet man in von Martens Ge­
setzen und Verordnungen der einzelnen 
europäischen Mächte über Handel, 
Schiffahrt und Assecuranz, Th. i. 
S. 6; —i 6 j.

" )  Codice per la Veneta mercantile  
Marina, Venezia 178-6. Fol.

’*) Ordonn. liv. r. tit. 10, Cod. Ven. P. ». 
eit. 9. Uebrigens ist in dem Entwürfe des neuesten 
Handelsgesetzbuchs in Frankreich ( welches fich in dem 
eben angeführten von Martcnsschen Werke S. 581­
642. findet) obgleich vieles aus der Verordnung 
Ludwigs Xiv. wörtlich wiederholt ist, dieser Titel 
dennoch wcggelassen und man findet darin nichts vom 
See «Protest.
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§' 3.
Von dem Gebrauch und der Observanz.

Sehr viele, und fast beynahe alle Rechtsregeln, 
wodurch die Art und Wirkung des See - Protests 
bestimmt werden, hängen beym Stillschweigen der 
Gesetze vom Gebrauch und von der Gewohnheit ab, die 
unter Schiffern und Kaufleuten obwalten: die freylich, 
so wie im allgemeinen, beym ganzen Seewesen *) 
so auch bey unserm Geschäfte gewöhnlich gelten und 
sehr oft die alleinige Norm bey Bestimmung dec 
Regeln gewähren. Ich bin daher besonders bemüht 
gewesen, dasjenige, was bey der Führung des 
Beweises durch einen See-Protest bey uns usuell 
ist, von, dieser Sachen kundigen, Männern, so» 
wohl Kaufleuten als Rechtsgelehrten, zu erforschen. 
Was ich von ihnen erfahren habe, will ich meinen 
Lesern treulich mittheilen.

Uebrigens wenn eine solche Gewohnheit in 
Schiffsangelegenheiten bezweifelt wird, so werden 
zum Beweise derselben fast alle die Stücke erfordert, 
welche nach gemeinem Rechte bey jeder andern Ge­
wohnheit nothwendig sind-) und tritt nichts Beson­
ders in der Beweisart ein, als daß den Attestaten
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der Rheder und Kaufleute (ksrers) viel und mehr, 
als seyn sollte, getrauet wird.

’ )  V erg l. 3 . H . B ö h m e r s  Diss. de discrim ine 

tcmpestatis marinae. ( E x e r c i t a t t .  a d  P a n d ’ 

V o l .  3. ex. 4 9 . )  cap . 1. §. 14. B. M. E m e - 

r i g o n  t r a i t é  des a s s u ra n c e s  e t des c o n -  

t r a t s  â la  g ro s s e , M a r s e i l l e  1 7 8 3 .  4 .

T o m ,  s, cap . s o . s e c t .  5. §. I .

• )  W ie  v o n M a r t c n s i m  G r u n d r iß  d e s H a n »  

d e ls re c h ts  Z. 6. n o t.a )  ganz richtig bemerkt hat, 

obgleich nicht zu leugnen is t, daß dies im Gericht 

seltner beobachtet und sehr häufig nach der Gewohnheit, 

welche weder gehörig erwiesen, noch wahrhaft nvtSr 

risch ist, geurtheilt werde.

§. 4-
Von den litterarischen Hülfsmitteln.
So wie man aber wenig in den Gesehen findet, 

was man benutzen kann, so findet fich auch, wenn'S 
möglich ist, noch weniger bey den Schriftstellern, 
wovon ich sehr viele vergeblich nachgeschlagen habe. 
Eigene Schriften über den See - Protest sind gar 
nicht vorhanden. In den systematischen Werken, 
welche über dasSeerecht Wedderkop, Styp-
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mann, Loccenius geschrieben haben, sucht man 
vergeblich sowohl Sache als Namen, und nur da, 
wo von dem Proceß in Seesachen gehandelt wird, 
findet man einiges von dem Beweise durch daS 
Zeugniß der Seeleute und ihrem Verhör, der ohne 
die Ladung de- Gegentheils erlaubter Weise angestellt 
werden kann *). von Martens hat zwar in 
seinem oft angeführten Werke auch den See. Protest 
nicht weggelassen 2), da er aber nur die Grundzüge 
des Seerechts zum Behuf seiner Vorlesungen zu 
entwerfen sich vornahm, so konnte er ihn blos mit 
einigen Worten berühren. Auch diejenigen, welche 
einzelne Gesetze commentirt haben, als Peck, 
Kurike, Cleirac, Langenbeck, S tein , 
deren Schriften ich schon oben §. 2. angeführt habe, 
sagen entweder nichts oder sehr wenig vom See­
Protest, und bleiben fast blos bey dem bestehen, was 
man in den Gesetzen darüber findet 3). Eben so 
trift man nicht viel mehr in denjenigen Werken der 
Rechtsgelehrten an, welche das Seerecht oorgetragen 
haben, in den Schriften, welche von der Hand- 
Lungs, und Schiffahrtökunde vorhanden sind, noch 
in den systematischen Schriften, Wörterbüchern, und 
Encyclopädien 4). Nur drey von allen denjenigen
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Schriftstellern, welche ich nachschlagen konnte, kaun 
ich hier ansühren, die umständlicher und genauer 
vom See-Protest gehandelt haben, obgleich noch 
viel daran fehlt, daß die ganze Materie von ihnen 
erschöpft seyn sollte, nämlich Klefeker ̂ ), Valin 

und besonders Emerigon, welcher nämlich in 
einem besondern Kapitel, so wie von allen Punkten, 
welche die Assecuralion angehen, so auch vom See­
Protest gehandelt hat 7 ) ; daß ich diesem viel 
verdanke, gestehe ich gerne, obgleich nicht alles, 
was von ihm, der den französischen Gesetzen gefolgt 
ist, auf die Gerichtshöfe Deutschlands angewandt 
werden kann.

' ) S .  W edderkop's lo tr o d . io  in s  n a u ticu m , 
F 1 e n s b. 1 7 5 7 . 4. L i b. 4. §. 40. n o t .* )  L i b.

*) (S. auch 3. G. Büsch klassisches Werk: Theo­
retisch-praktische Darstellung der Hand­
lung in deren mannigfaltigen Geschäften, 
(Hamburg 17.94. 8.) Th. 2. S. 39. ff. -

der Uebersetzer.)

6. §. ;0 . et 32. L o c c e n i i  l ib r i  tr e s  de 
iu r e  m a r it im e  et n a u a li ( i n H e i n e c c i i  
fa s c ic . sc r ip to r u m  de iu r e  u a u t ic o  et 
n a u a li, p. 903 . ad f in . ) L. 3. c. 10. §. 6. *).
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* )  G ru n d riß  des H andelsrechts, 187. und 
214.

3) S . j. B. L u r ib e  ad ins Flaiiseat. T. 3. art. 9. 
et 19. 11 r, 3. T. 10. art. 1. C le irac  ad 
in die. Ole von. art. 8. n r. i  2. art. 9. n r. <5. 
(Vs et cont. de la mer. p. 41. f i . )  Besser 
ist allerdings das, was Langenbeck in seinen 
Anmerkungen über das Hamb. Sch iffs» 
und Seer echt, 1 . 16. a rt. 1, und 8- S . 
166 — 186. vorträgt.

*) S. inzwischen ( M  a g e n s) Versuch über 
Assecuranzen, Havereyen und Bodme» 
reyen, H am burg 17 7 ;. 4. Kap. s8. sy. 
I. VVesbe11 com ple te  Digest o f th e  th e o ry  
and p ra c tic e  o fin s u ra n c e , in  a 1 p h a b e - 
t ic a l o rd re , London 1781. Fol. stib art. 
P ro te s t und andere dort allegirte Schriftsteller., 
I .  A. Engelbrechts wohlunterw iesener 
S ch isser, Lübeck 1792.8. Abschn. r. Kap. 
3. §. 3 6. ; 7. 49. Kap. 4. H . Von 
geringerm Werthe ist das bey R öding im a llg . 
W örte rbuch  der M a r in e  und in Lu» 
d o v ic i's  H ande ls  » Lexicon unter dem 
Worte: See , Protest, und in S a v a r y 's  
D i c t i o n n a i r e  de c o m in e r c e, (neuste 
Ausg. Kopeyh. 1759 — 6s. s T h e ile  
F o l.) unter dem Worte: R a p p o r t ,  welcher
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letztere beynahe wörtlich die Verfügungen der See» 
ordnung von i6si. abgcschricben hat.

r) In  dem vortreflichen Werke: Sammlung der 
Hamburgischen Gesetze und Verfas, 
sungen, welche er ohne seinen Namen in zwölf 
Octavbândcn zu Hamburg hcrausgab. D. 7. §• 
557 — 561. und hin und wieder.

°) Ja seinem §. -. not. 12. angeführten Commentar 
, T . i. lib . i. T . i o. art. 4 — 9. p. 2 9 9  — 

304.

*) ’s r a i t é  des a ssu ra n ccs  et des con - 
tr a ts  a la  g r o s s e ,  par M. B a lth . 
M arie E m e r ig o n , M a r se ille  1783. 8- 
T om . r. Cap. 14 . S ect. 2. 3. p. 87—i 0 s.

§. 5»
A l lg e m e in e  G ru n d s ä tz e .

i. Zu welchen Beweismitteln der See-Protest gerechnet 
werden müsse.

Da nun aus dem bisher Gesagten erhellet, wie 
verlassen sowohl von gesetzlichen Vorschriften, als 
gelehrter Männer Auctorität wir in unsrer Materie, 
wie häufig mangelhaft, wie fast allemal ungewiß 
die blos auf Usanz und Gewohnheit begründeten 
Rechtsvorschriften find, so bleibt uns nichts übrig,
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als daß wir der wahren Beschaffenheit unsers Insti­
tuts und den Hauptmomenten, worin dieser Beweis 
von dem gemeinen Beweise abweicht, sorgfältig 
nachspüren, die Gründe und den Zweck der Ver­
schiedenheit ausfindig zu machen suchen und, wenn 
wir damit aufs Reine gekommen sind, daraus die 
Rechtsvorschriften auf diejenige Art, welche allge­
mein bey Bearbeitung der Lehre des deutschen RechtS 
angewandt werden muß, herzuleiten suchen, wobey 
wir, wenn Gesetz und Gewohnheit fehlen, stehen 
bleiben können.

So verfahrend bietet sich mir die erste Frage 
dar, zu welcher Beweisart der Beweis durch 
See-Protest gerechnet werden müsse, ob er nämlich 
ein Beweis durch Dokument, Zeugen oder Eid sey? 
welche Frage in doppelter Hinsicht und auf zwiefache 
Art beantwortet werden zu müssen scheint. Denn 
wenn wir auf denjenigen Beweis hinsehen, welcher 
nach entstandenem Rechtsstreit durch Production des 
über die Deposition der Schiffsleute aufgesetzten 
Dokuments geführt wird, so ist es gewiß, daß ein 
Beweis durch Dokumente vorhanden sey und e6 
müssen eben die Regeln angewandt werden, welche 

bey
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bey dieser Beweisart statt finden. Aus diesem 
Dokumente wird aber das eigentliche Objekt des 
Beweises, nämlich die auf der Reise erlittenen 
Schäden nicht anders, als mittelbar ausgemacht, 
indem nämlich durch das Dokument die Deposition 
und durch die Deposition der Schade bewiesen wor­
den ist. Das unmittelbare Fundament 
deö Beweises ist also in der Deposition des Schiffers 
und seiner Leute enthalten, und wenn wir auf sie 
Hinsehen und die Frage aufstellen, zu welchem 
Beweismittel diese Deposition selbst zu zählen sey, 
so wird wenigstens nach meiner Meynung zu behaup­
ten seyn, daß ein eidlicher Beweis in derselben 
enthalten sey *).

Dies scheint sich zwar aus allgemeinen Grund­
sätzen nicht gradezu bejahen zu lassen, denn nach 
diesen nehmen wir an, daß dann erst ein Beweis 
mittelst Eides statt finde, wenn von den streitenden 
Partheyen selbst Jemand seine Aussage auf Erkennt­
niß des Richters oder nach des Gegners Willen 
eidlich erhärtet, so oft aber gewisse Dritte, welche 
zu den Streitenden nicht gehören, für den Richler 
durch eidliche Deposition Glauben erwürken, so

3
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wird der Beweis durch Zeugen beschafft, und deshalb 
kann nach diesen Behauptungen der Beweis durch 
S ee.Protest nur in so fern zu den Beweisen durch 
den Eid gerechnet werden, in so fem über die Rechte 
der Deponenten selbst gestritten wird; in andern 
Fällen aber müßte er zu den Beweisen durch Zeugen 
gezählt werden. Und obgleich der See-Protest zu 
der Zeit aufgeseßt wird, da noch kein Streit ent» 
standen, und noch nicht vorherzuschen ist , ob er 
überhaupt je entstehen werde, viel weniger ob der 
Schiffer und seine Leute Theilnehmer desselben wer­
den, oder ob sie nur als Zeugen auftreten müssen, 
so kann er doch nach der Analogie und nach dem 
wahren Sinne desselben auch auf solche Fälle gezogen 
werden, wenn man auf die Absicht des Deponenten 
und die Veranlassung zur Deposition hinlieht, ob 
er nämlich um sein selbst willen und zu seinem eignen 
Vortheil die Deposition macht und dies deshalb 
thut, damit er für sich selbst ein Zeugniß in eigener 
Sache ablege, oder zu Gunsten eines andern zur 
Deposition kömmt, für sich selbst aber keinen Vor­
theil daraus sucht. Im  ersten Falle haben wir 
einen Beweis durch den E id, im letzter» aber den 
Beweis durch Zeugen. Der See-Protest wird aber
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ohne Zweifel) obgleich er nachher zum Beweis in 
Angelegenheiten, die unter andern verhandelt sind, 
bisweilen dienet, hauptsächlich doch zu dem Zweck 
angefertigt, damit der Schiffer von aller Schuld 
und allem Verdacht befreyel und mit Beweisen ver­
sehen werde, wodurch er gegen die Klagen und 
Beschuldigungen der Kaufleute und Rheder verther- 
digt werden könne?). Daher könnte nach dem, 
waö bisher gesagt worden ist, beym See-Prorest 
nur die Deposition des Schiffers zu den Beweisen 
durch den Eid gerechnet werden, die Deposition der 
Schiffsleute nähert sich aber mehr dem Beweise 
durch Zeugen 4).

Aber ganz anders verhält es sich sowohl nach 
den bey uns gültigen Seegeseßen, als nach dem 
Gebrauche und der Observanz; denn die Gesetze 
machen gar keinen Unterschied zwischen der Deposi- 
tion des Schiffers und seiner Leute, bringen vielmehr 
beyde in eine Classe und halten sie für einen Eid in 
eigener Sache. So oft sie aber dieser Deposition 
erwähnen, so reden sie niemals von Zeugen oder 
Zeugnissen, sondern bedienen sich immer des Na­
mens Eid und fast in diesen Formeln: Nachdem 
der Schiffer mit zweyen oder dreyen



36

Leuten beeidigt war; nachdem der 
Schade von dem Schiffer und den 
Schiffsleuten eidlich erhörtet war^), 
welche ganz offenbar anzeigen, daß die Gesetzgeber 
auch die Deposition der Schifföleute, eben so wie 
die des Schiffers, mehr einem in eigener Sache 
geleisteten Eide, als einem in fremder Sache er­
theilten Zeugnisse gleich geachtet haben 6). Auch 
hiermit kömmt die Observanz völlig überein. Denn 
nach dieser wird nicht nur bey der Aufnahme der 
Deposition der Schifföleute auf eben die Art, wie 
bey der Deposition des Schiffers, und zwar so ver­
fahren, wie es bey der Ableistung des Eides zu sey« 
pflegt, sondern es wird auch die Protestmion der 
Schiffsleute, daß sie ganz unschuldig in Ansehung 
der während der Reise entstandenen Schäden wären 
und den gebührenden Fleiß angewandt hätten, hin­
zugefügt. Da die Schifföleute dies eidlich erhärten, 
so leisten sie unbezweifelt ein Zeugniß für sich selbst.

*) Ich folge hierin Hufeland in der Einleitung 
in die W issen sch a ft des heutigen 
deutschen Privatrechts, Jen. 1796. gr. 8.

18 — 21., welcher zugleich in seiner Difsert. de



37

p ro te s ta tio n e  c a m b ia li,  Jen. 1799. 4. 
einen trestichen Versuch der nach dieser Methode vor- 
gctragcnen kehre gegeben hat.

* )  Wenn ich in ersterer Hinsicht von dem Beweise durch 
den See-Protest rede/ so nimmt man dies Wort in 
der zweiten , geschieht es aber in der letzter« Hinsicht, 
so wird es in der ersten §. 1. angeführten Bedeutung 
genommen. Ucbrigens kann aber eben dieser Unter« 
schied bey jedem Zeugenverhör, welches zum ewigen 
Andenken der Sache vor einem auswärtigen Richter 
eingestellt worden ist, beobachtet werdemLüch da 
wird der Beweis durch Production d ^ t^W n w n ils

' beschafft, welche in Ansehung des
' . weisen durch Instrumente, in AvchüngLer D^em- 

Depvsition aber zu den Beweisen, ü 
geschehen, gerechnet werden m u ß ^ A .

3 )  Denn selten, ja fast nie, wird es
auch die Schiffer wegen Ersetzung derdkm ^^U e  

und den Waaren zugestoßcncn Schaden belangt wer, 
den, da doch, obgleich sie wegen Betrug oder Schuld 
allerdings besprochen werden können, vortheilhafter 
gegen den Schiffer geklagt wird, dem die Sorge und 
Aussicht über alle Sachen aufgetragen, und der auch 
wegen der Handlungen der Schiffsleute gehalten ist.

*) Und so wird cs auch aus ganz richtigem Gcsichts- 
PUNcte im C od ice  V enetiano  L. 2. T. 9.
§. L. 3. wo die Schiffsleutr Zeugen genannt werden
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und bey ihrem Verhör aves das beobachtet werden 
muß, was beym Zeugcnverhör zu beobachten ist, an­
gesehen. Eben dieser S inn  scheint auch in der 
S e c v e r o rd n u n g  v o n  168 -. B . 1. T i t .  10. 
A r t  7. zu herrschen, worin die Dcpvsitio» der 
Schiffsleute von dcr Dcposition des Schiffers gänzlich 
getrennt w ird. Vcrgl. V a l i n  im C o m m e n t, 
ad h. t. Auch in Frankreich wird beym Verhör der 
Schiffsleute nicht anders, als wie beym ordentlichen 
Zeugenverhör, verfahren E m e r ig o n  aa.O . T o m . 
2. cap. 14. sect, 2. §. 3, in  f i  n. Eben 
so werden auch im L o n r u la t u  m a r is  cap. 

210. 221. die Schiffsleute den Zeugen gleich gestellt.

5 )  S - W y s b .  S e e re c h t a r t .  20. 23. 3 8. 39. 
7 1. und die mit demselben fast gleichlautenden 
J u d ic .  O le ro n e n s .  a r t .  8. t i .  14, S ta tu t .  
H a m b u rg . P. 2. t. 16. a r t.  8- t. l  7. a r t .  
6. 7. 8- S ta tu t .  L u b e c e n s . L. <5. t. 4. 
a r t .  3. Ju s  m a r i t .  H a n s e a t. T .  10. a r t .  
r ,  Cod, B o ru s s . P. 2. t i t .  8- §. 1 8 4 6 . 
Ju s  m a r i t iu iu t u  D a n ie  um  (auch beym  
E n g e lb re c h t,  c . i.  N . p. 17? — 1 8 7 )  
a r t .  55, D e r Zeugen geschieht zwar Erwähnung 
jM S ta tu t ,  H am b. P. 2. t. 14. a r t .  2. 
aber von dieser Stelle werde ich unten (Z. 19. not. 1.) 

handeln­

*) Vielleicht dürfte man den Grund dieser Verfügung
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in dem Umstande suchen, daß, obgleich nach dem 
oben Gesagten in der That nur der Schiffer der 
Beweise bedarf, dennoch die Falle, worin dem 
Schiffer seine Leute durch ihre Dcposition bchülflich 
sind, häufig die Beschaffenheit haben, daß, wenn 
vom ihm etwas verbrochen wäre, auch der Schiffslcute 
Handlung nothwendig concurriren muß, und deshalb 
jene, indem sie hauptsächlich zum Vortheil des 
Schiffers aussagcn, sich dennoch indircct selbst vom 
Verdacht bcfrcyen und daher für sich selbst zeugen.

§. 6.

2. Warum beym See-Protest ein Eid in eigner Sache 
zugclaffcn werde?

Sehen wir nun nach dieser Behauptung auf die 
vorzüglichen Unterschiede hin, welche zwischen einem 
See-Protest und ordentlichen Beweisen eintreten, 
so fallen deren gleich zwey in die Augen, worin der 
See-Protest allerdings von den Regeln des gemeinen 
Rechts abweicht und worauf feine besondere Be­
schaffenheit gegründet ist; erstlich, daß hier gleich mit 
Uebergehung anderer Beweise zur Ableistung des 
Eides geschritten wird; zweylens, daß vor erhobenem 
Rechtsstreit, ja noch vorher, ehe es gewiß ist, daß 
er werde erhoben werden, schon Beweise aufgenom-
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men werden *). Von diesen Eigenheiten muß be­
sonders gehandelt und die Gründe derselben müssen 
untersucht werden.

Denn da nach den Grundsätzen des gemeinen 
Rechts keine der Partheyen , welcher die Last des 
Beweises aufliegt, zum Erfüllungseid gelassen wer­
den kann, wenn er nicht zuvor auf andre Art seine 
Absicht wenigstens halb bewiesen hat, und der, gegen 
den der Beweis z. B. der begangenen Schuld über­
nommen wird, sonst durch einen Eid sich zu reinigen 
gezwungen wird, falls er nicht durch sattsam hin­
länglichen Derdacht schon beschwert ist, oder vom 
Gegentheil ihm der Eid zugeschoben wird; so werden 
hier hingegen der Schiffer und seine Leute eineötheils 
zugelassen, obgleich sie noch nichts beygebracht haben, 
was ihren Behauptungen Glauben erwürken könnte, 
und sind anderntheils, sich von aller Schuld eidlich 
zu reinigen, gehalten, obgleich ihnen kein Eid aufge­
legt ist, noch weniger die Vermuthung der begange­
nen Schuld gegen sie ist. Und auch dann nicht 
einmal wird dieser Unterschied aufgehoben, wenn 
wir die Deposition der Schiffsleute nach dem, was 
oben gesagt ist, als ein in Sachen des Schiffers 
abgelegtes Zeugniß betrachten. Denn die Schiffs-
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leute können fast nie in den Angelegenheiten des 
Schiffers für glaubwürdige und ganz gültige Zeugen 
gehalten werden; sie sind immer verdächtig, ja sie 
würden sehr oft nach den Grundsätzen des gemeinen 
Rechts nicht einmal zulässig seyn, da sie, wie ich 
oben (H. 5. nor. 6.) erinnert habe, doch häufig 
durch ihr Zeugniß für den Schiffer, auch einigen 
Vortheil, wenigstens rechtlich, erlangen. Auch 
kann nicht eingewandt werden, daß dieser Mangel 
durch eine größere Anzahl Zeugen erseht werde. 
Wie dann, wenn nur ein einziger Matrose übrig 
geblieben ist ? Ohne Zweifel ist nach den Grund­
sätzen vom See-Protest auch dessen Zeugniß völlig 
glaubwürdig, nach den gemeinen Rechten aber ganz 
und gar nicht.

Der Grund dieses Unterschiedes muß ohne 
Zweifel einzig und allein in dem Mangel anderer 
Beweise gesucht werden. Denn welche Beweise 
können, wenn der Schiffsschreiber fehlt, dessen 
Journal Glauben beygemessen werden kann, (§. i. 
not. i.) der aber nach heutiger Gewohnheit auch auf 
den größten Schiffen selten gefunden wird, weil der 
Schiffer selbst diese Stelle versieht, welche Beweise,
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. sage lch, können über solche Dinge, welche während 
der Reise auf dem öden Meere, ohne Zeugen vor­
gefallen sind, beygebrachl werden, wenn des Schif­
fers oder seiner Leute Eid als unzureichend verworfen 
wird? Gewiß keine und deshalb würde man, wenn 
man in Zulassung desselben schwürig seyn und, ehe 
eS dahin kömmt, andre Beweise fordern, oder die 
Glaubwürdigkeit der Schiffsleute nach den dürren 
Grundsätzen des gemeinen Rechts von der Integrität 
der Zeugen würdigen wollte, auch sorgfältige und 
unschuldige Sckiffer alles Beweises, wodurch sie 
gegen unbillige Rheder und Kaufleute sich vertheidi­
gen könnten, berauben. Was Wunder also, wenn 
sowohl nach allgemeiner Behauptung der RechtS­
gelehrten, besonders der ältern, in allen schwer 
beweisbaren Sachen auch leichtere Beweise mit 
voller Wirkung zugelassen werden müssen 2) , als 
auch bey unserm Gegenstände Gesetze nicht minder 
der als Gewohnheiten den Eid der Schiffer und der 
Schiffsleute als die einzigen Beweise, welche in der 
Regel beyzubringen möglich ist, in Kraft eines vollen 
Beweises zblassen und dem Richter aufgeben, damit 
zufrieden zu seyn ; besonders da in Sachen, die zur 
Handlung und Schiffahrt gehören, man bekanntlich
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beym Mangel anderer Beweise, seine Zuflucht zum 
Eide nehmen muß 3)?

Aus diesem GeseHeSgrunde *) muß ohne Zweifel 
beurtheilt werden, ob in einem gewissen Falle der 
Beweis durch See-Protest zugelassen werden könne, 
oder ob bessere Beweise zu fordern sind. Dieses 
Grundsatzes werde ich mich in der Folge öfter 
bedienen.

' )  S . vorzüglich C o n s t. et 3. Cod. de 
n a u fra g . ( X I .  5.) D as erste wird in der dritten 
Constitution zugelaffcn, das zweyte aber in der zwey« 
ten vorgeschriebcn. M i t  Recht läßt sich daher vcr« 
theidigen, daß der Beweis durch See - Protest in 
Ansehung der wesentlichen Stücke schon im gemeinen 
Rechte begründet sey. D ies ist nicht auffallend, da 
selbst die Nothwendigkeit der Sache diese Versah« 
rungsart anrâth.

° )  S . B . L a u te rb a c h  C o l l ,  th e o r .  p ra c t. 
L. 2 1. t. 3. $ .3 $ .  S t r U V  S yn t. iu r .  
c iv .  E x e rc . ? 8. th , 11, B e r g e r  O e to n .  
iu r .  L. 4. T .  r 4. th . 13. n o t ,  1.

2) S . z. B . O rd  in  a t. asse c ti ra t. H a m b u r g. 
(b e y m  M a g e n s  im  V e rsuch  ü b e r Assec. 

H a v e r .  u n d  B o d m . S .  7 8 s  — 8 > 5 .)
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tit . 6. i. t it .  13. §. Jus m a r it. 
'H a n s e a t .  T i t . ; .  art. 9. von Martens 

Handelsrecht §. n o .  K u r ik e  ad iu s  
H a n se a t. L. 3. a r t. 9. (beym Hkinec- 
c t u s p. 7 1 o.)

*) Dies ist auch mit ausdrücklichen Worten in einigen 
Gesetzen enthalten. S. C on su l. m aris cap. 
1 2 1 . 222. und besonders die Bremische 
Verordn, im Anh. dlum. l. zu Ans. 
Vergl. V in n iu s  ad C onst. 3. C od. de 
n a u fr a g . n ot. a .)

§- 7-
Warum wird vor erhobenem Streike jur Eides­

leistung geschritten?
Wir kommen jetzt zur zweyten oben vorgelegten 

Schwierigkeit. Es ist nämlich aus allgemeinen 
Rechtöregeln bekannt, daß vor der Litiscontestation 
keine Beweise aufzunehmen sind und deshalb vorher 
keine Zeugen verhört werden können, noch ein Eid 
geleistet werde. Der See - Protest wird aber gleich 
nach beendigter Reise, ja bisweilen noch während 
derselben aufgesetzt; mithin zu der Zeit, wo noch 
nicht einmal an die Streitbegründung gedacht wird, 
selbst wenn noch der Streit gar nicht erhoben ist und 
sehr oft gar nicht erhoben werden soll *).
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Die Gründe hievon sind hauptsächlich zwey. 
Denn erstlich, wenn Schiff oder Waaren einigen 
Schaden erlitten haben,  wenn der Streit auch gar 
nicht erhoben worden, noch in Zukunft zu befürchten 
ist, ist denn doch immer der Beweis des Zufalls 
sowohl, als eine genaue Kunde der Beschaffenheit 
und der Ursachen dieses Schadens nothwendig, da. 
mit daraus beurtheilt werden könne, von wem er 
getragen werden muffe und wie viel derjenige, der 
zum Ersatz desselben verbunden ist, der Versicherer 
nämlich, leisten müsse. So oft also einigeHavarey 
vorfällt, so ost ist allemal ein See-Protest aufzu­
setzen, indem dieser nur allein dergleichen Beweise 
und Nachrichten gewähren kann, und den Grund 
dèr über die Vertheilung der Schäden unter Rhedern, 
Kaufleuten und Versicherern anzustelienden Berech­
nung (Dispache) ausmachen muß,undweil diese Noth. 
Wendigkeit als gewiß sogleich vorauszusehen ist, so wird 
auch sogleich nach geendigter Reise zur Ausfertigung 
desselben geschritten und nicht bis zu der Zeit gewar­
tet, wo er gebraucht wird. —  Der zweyte und 
vorzügliche Grund scheint in der Gefahr der zu 
verlierenden Beweise zu liegen, welche wegen der 
längern Aussetzung der Anfertigung zu befürchten
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stünde. Nämlich auch nach dem gemeinen Rechte, 
obgleich in der Regel nicht anders, als nach der 
LiliScontestakion, der Beweis geschehen kann, sind 
dennoch vor derselben die Beweise zum ewigen An. 
denken dec Sache auszunehmen, wenn Gefahr 
vorhanden ist, daß der, dem der Beweis aufiiegt, 
inzwischen die Beweismittel verliere. Dies findet 
statt nicht allein bey Zeugen, sondern auch bey alle« 
übrigen Beweismitteln, wenn die Gefahr des Ver-' 
lustö nur wirklich vorhanden ist 2), folglich auch 
beym Eide 3). Daß aber eine solche Gefahr in 
unserm Falle, falls nicht gleich nach geendigter Reise 
der See-Protest aufgesetzt wird, immer vorhanden 
sey, wird Niemand leugnen; denn obgleich der 
Eid des Schiffers in der Folge leicht zu haben seyn 
könnte, so dürfte doch die Deposition der Schiffä­
leute, wenn sie nicht gleich geschieht, hernach sehr 
selten geschehen können; denn diese pfiegen nie lange 
in dem Hafen zu bleiben, sondern vielmehr, wenn 
die erste Reise geschehen ist, baldmöglichst die zweyte 
anzutreten und werden hier und dorthin zerstreuet. 
Sind sie aber einmal weg, so können sie nicht nur 
leicht auf der Reise durch Schiffbruch oder auf 
andre Art umkommen, sondern es ist auch ungewiß,
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wohin sie gehen werden und wo sie, wenn ihre 
Depositen nöthig ist, zu treffen sind, da sie nur 
selten eine bestimmte Wohnung und festen Sitz haben, 
wo sie zu finden sind.

Die Furcht einer la n g w ierig en  
Abwesenheit ist daher der Grunds) eines zum 
-beständigen Andenken der Sache anzusiellendcn 
Beweises, welcher von den Gesetzen selbst 4) aus­
drücklich gebilligt ist; und daher bin ich der Mey­
nung, daß diese Verschiedenheit, welche zwischen 

' dem ordentlichen Beweise und dem See - Protest 
obwaltet, auf keinen andern Grund beruhe, als 
auf die Anwendung der Grundsätze von dem Be­
weise zum ewigen Gedächtniß der Sache auf einen 
besondern Fall.

Der Beweis durch See-Protest ist also in der 
That nichts anders, als eine Art des Beweises zum 
beständigen Andenken der Sache, und daher müssen 
auch die bey demselben geltenden Rechtsgrundsätze 
auch beym See-Protest nach der Form, welche bey 
dessen Abfassung beobachtet werden muß, angewandt 
werden. Von diesem Grundsätze werde ich im 
zweyten Kapitel, wozu ich jetzt übergehe, öfter 
Gebrauch machen. Ich muß mich aber.kurz fassen̂
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damit der allgemeine Theil nicht zu weitläuftig und 
größer, als der besondere, werde.

Vergl. k e c k iu s  C o  mm. ad L. 2. C. de 
n a u f r a g .  L o c c e n iu s  de iu r e  m a r i f im o .  
L. 3. cap. 10. §. 6. (b e y m  H e rn e c r iu S  
p. 105 l . )  W e d d e rk o p  In t r o d .  in  iu s  
n a u t. L. 6. ; o.

3 )  S . z. B . von Dokumenten I .  I .  K e rs  O is ,.  
d e  d o c u m e n t is  ad p e rp e tu a m  r e t  
m e m o r ia  in p ro d u c e n d is  L ip s . 1 79 2 .
Vergl. auch M a r t i n s  L eh rb uch  des P ro »  
cesses. §. - 4 0 .

3 )  Denn ich sehe nicht e in , warum das, was vom 
Verhör der Zeugen ausdrücklich in den Gesetzen ver­
fügt ist, auch nicht auf die Leistung des Eides sollte 
angewandt werden können, wenn nämlich der Fa ll 
so beschaffen is t, daß, wenn nicht sofort zu dessen 
Leistung geschritten w ird , die Unmöglichkeit dieser 
Leistung zu befürchten sey. Allerdings gehört auch der 
Grund des Gesetzes, daß d ie  W a h r h e i t  
n ic h t v e r h e im l ic h t  und d ie  G e lc g e n h e i t 
zum  B e w e is e  durch z u fä l l ig e  U m stände 

n ic h t  e n tz o g e n  w e rd e , (C a p . s. i n i t .  
X. v t  l i t e  a o n  c o u t c s t a ta )  zu diesem 

Falle.
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Falle. Es wild diese Meynung auch durch die 
Const, ,13. pr. C. de reb. cred. et 
iureiur. unterstützt, worin verfügt ist, daß, 
wenn in der Sentenz der Parthey der Eid aufgelegt 
und die Provocatlok interponirt ist, nichts desto wenl, 
ger der Eid zu leisten sey, damit nicht die 
Beweise der Sachen verloren gehen. 
Hier hat man einen Fall eines jum beständigen Andenken 
der Sache zu leistenden Eides und zwar aus dem 
Grunde, welcher auf alle Falle paßt, wo aus dem 
Verzüge die Gefahr entsteht,' daß er dereinst geleistet 
werden könne.

4 ) Cap. s. i nit. X. v t  l i t e  non c o n te ­
st ata.

Zweites Kapitel.

Von dem bey Anfertigung des See »Protests zu 
beobachtenden Verfahren.

§- 8.

i. Allgemeine Beschreibung der gewöhnlichen Art.
Niemand erwachsen sicher größere Vortheile aus 

der Anfertigung des See - Protests und der ihm
4



benaelegten Beweiskraft, als dem Schiffer selbst, 
zu dessen Besten, wie ich schon oben ( H. 6.) erinnert 
habe, er besonders aufgesetzt wird. Er muß sich 
daher vor allen um die gehörige Ausfertigung dessel­
ben bekümmern. Deshalb, wenn eö gewiß ist, 
oder auch nur befürchtet wird, daß entweder das 
Schiff oder hauptsächlich die Waaren durch die Reise 
einigen Schaden erlitten haben,, so tritt er baldmög­
lichst den Richter des Orts an, wo er anlegt, und 
giebt seine Deposition von den Schicksalen der gan-­
zen Reise und besonders von den Unfällen, welche 
auf derselben vorsielen, und, in so fern es schon thunlich 
ist, von der Beschaffenheit und Größe der dadurch 
entstandenen Schäden, so wie auch über das, was 
zu deren Abwendung und Reparation geschehen ist, 
mit Hinzufügung der Verwahrung, daß er und seine 
Leute unschuldig an allem Unglück und an allen 
Schäden wären, und daß sie durch bloßes Ungewitter 
und Gewalt des Meeres entstanden seyn, entweder 
mündlich zu Protocoll, oder auch schriftlich an. 
Aus dieser Erklärung wird der See-Protest aufge­
setzt, und, wenn das geschehen ist, so stellen nach 
voraufgeqangcner Ladung der Schiffer und alle seine 
SchwurfähW Leute sich vor Gericht, der Protest
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w ird  vorgelesen, und nach geendigter Vorlesung von 

dem Schiffe r und dessen Leuten m it einem körperlichen 

E ide  in einer Handlung bekräftigt. W enn dies 

geschehen ist, so w ird  ein öffentliches Dokument zum 

Zeugniß dieser Handlung ausgenommen und dem 

S ch iffe r behändigt ^ ).

' )  Vergl. E n g e lb re c h ts  w o h lu n te rw ie s e n e n  
S c h i f f e r ,  Abschn K a p . 2. h. ;6 . j  7. 
W e s k e t t  a. a. 6 .  U . 4. n o t. 4 .)  A r t .  

P ro te s t n r. L  \

§. 9.

a. W ie man zu Lübeck, Hamburg und Bremen jtt 
verfahren pflege?

Und so pflegt gewöhnlich auch in  Deutschland 

verfahren zu werden ^). Besonders zu Lübeck geht 

der S ch iffe r, welcher au f Verlangen der Rheder 

und anderer, die ein Interesse dabey haben, oder 

auch aus eigenem Antriebe einen S e e -Protest auf­

gesetzt wünscht, zur S ta d t-K a n z le y  und überliefert 

einem von den Ofstcianten einen Auszug seines J o u r­

nals, dam it er daraus ein Dokument der Deposition 

in  gewöhnlicher Form  anfertige. W enn dies gesche­

hen ist, so w ird  das Dokument von dem Kanzellisten
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einem von den Senatoren, dem die Expedition 
solcher Geschäfte aufgetragen ist, eingeliefert. Dieser 
setzt eine Zeit an, in welcher der Schiffer mit allen 
Leuten vor ihm erscheinen und den Eib leisten soll. 
Dieser wird auf eben die Art, wie andre Eide, 
geschworen, worauf dem Schiffer ein Dokument des 
geleisteten Eides unter dem Stadtsiegel zugestellet 
wird °).

Zu Hamburg aber werden vor dem Admirali- 
tätsqericht )̂, vor welchem nämlich alle Seesachen in 
erster Instanz gehören, die Depositionen des 
Schiffers und seiner Leute ausgenommen, obgleich 
die darüber ausgestellten Dokumente Namens des 
Senats ausgefertigt werden. Hier geht deshalb 
der Schiffer zum Admiralitâts - Registrator und 
überliefert ihm seine Depositionen zugleich mit dem 
Journal (§. i . ) .  Warm darauf vom Registrator 
die Vergleichung dieser Instrumente angestellt ist, 
so verfertigt er daraus den See-Protest, und wenn 
dieser aufgesetzt ist, so wird die ganze Anzahl der 
Schiffsleute vom Schiffer vor dem Sekretär des 
Admiralitätsgerichts gestellt, und wenn von dem 
Registrator die Vorlesung der Deposition geschehen 
ist, dann bekräftigt jener die Wahrheit derselben
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m it einem Eide. D a ra u f w ird  das Dokument deâ 

geschehenen Protests Namens des Senats ohne alle 

Unterschrift m it beygedrucktem Adm iralitätS - S iege l 

ausgefertigt 4 ).

Fast auf gleiche A r t geht zu Bremen der 

S ch iffe r entweder zum expedirenden S ekre tä r, 

(welchem die Anfertigung der öffentlichen in See­

fachen gewöhnlichen Dokumente, des B y lb rie fes , 

der Bodmereybriefe u. f. w . aufgetraqen is t ) ,  oder 

auch zu dem zur Berechnung und Verlheilung der 

S chaden ,  welche auf der Reife vorgefallen sind, 

öffentlich angestellten Ofsicianten ( d e m  D i s p a ­

c h e u r ^ ) ,  und überliefert einem von ihnen sein 

J o u rn a l m it Bezeichnung derjenigen S te llen, welche 

er in den Protest besonders eingerückt wünscht. D a ra u f 

fe rtig t der, dem daö D ia r iu m  überliefert is t, nach 

Anle itung desselben den Protest an, und übergiebdihn 

dem S ch iffe r, von dem er zum prösidirenden B ü r ­

germeister gebracht w ird , der einen Tag zur A b le i­

stung des Eides ansetzt. A m  anberamten Tage 

kömmt der Sch iffe r m it allen seinen Leuten in das 

Haus des Bürgermeisters, woselbst nach Vorlesung 

des Protests der E id  von allen au f gewöhnliche Weise 

geleistet und alsdann das Dokument vom B ü rg e r-
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meister unterschrieben und m it dem S t a d t « S iege l 

besiegelt w ird  6 ) .

Denn daß auch in auswärtigen Ländern auf andre 
Art verfahren und die Schiffsleute nach abgcleistetcm 
Eide jeder einzeln über dir Aussage des Schiffers 
verhört werden, wir Zeugen verhört zu werden 
Pflegen, habe ich oben (§, s, not. 4.) bemerkt. S. 
auch unten is.

a)  Ein Formular eines solchen zu Lübeck neulichst aufge­
setzten Protests habe ich im Anhänge unter Num. r. 
geliefert, damit diejenigen Leser, welche diese Doku­
mente nicht kennen, die Formel, worin sie abgefaßt 
zu werden pflegen, daraus ersehen können,

S. von diesem Gerichte: Langenbecks A n ­
merkungen über dasH an ibu rg . Sch iffs»  
und Seerecht, S u p p l. v. S . ; > 0— ;;0 .  
Eine besondere Abhandlung darüber schrieb W e rl,  
h o f f  Co mm, de iu d ic io  ad mi ra l i ta t is ,  
H e lm s ta d ii 1750, 4,

' *) S , besonders Langenbeck a. a. O, ad eit. 
16. a rt, 8. S . I 8 6. >8 7. und Sam m t, 
der H am burg. Gesetze und V e r fa s ­
sungen, T h. V II , § $$9. s 6 0. Ein Formular 
eines zu Hamburg aufgesetzten See-Protests findet 
sich in Engelbrechts wohlunterw iesenem
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S c h if fe r , im Anhang Nr. t i .  Die Art, 
welche ich beschrieben habe, ist der neuesten Praxis 
gemäß.

*) S  hierüber von M a rte n s  Handelsrecht 
§. l 8 8. und bcsvitders Langen deck a. a. O. 
S u p p l. Z. 4. s. 6. S . 19 ;. >9 4.

*) Ein Muster eines solchen zu Bremen im gcgenwar, 
tigen Jahre (1802) aufgesetzten See-Protests habe 
ich im Anhänge unter Num. geliefert. Sollte 
aber die neue Verordnung unter Num. dereinst zur 
Anwendung kommen, so wird die ganze Vcrfahrungs- 
art sehr verändert werden. Uebrigens findet fich auch 
ein zu Livorno aufgesetzter See-Protest in M agens 
Versuch über Ässer. Haver. und Bodmer.
S. I i 41.

§. io.
;. Besondre Fragen : a, ob der Schiffer zur Anser, 

tigung des Protests verpflichtet sey?

Dies vorausgesetzt, ist jetzt noch übrig, einige 
Fragen hier sorgfältiger zu untersuchen. Ich  
kann hier aber nicht alles abhandeln, weil zu dieser 
Arbeit weder Zeit noch Raum hinreichen würde, ich 
werde mich daher begnügen, die wichtigsten Punkte 
berührt zu haben, und da läßt sich denn zuvörderst
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die Frage aufstellen, ob der Schiffer rechtlich der« 
pflichtet sey, einen See-Protest aufzusetzen?

Dies läßt sich nach allgemeinen Grundsätzen 
nicht bejahen, denn der See «Protest wird haupt­
sächlich zum Besten des Schiffers verfertigt und 
dient besonders zu seinen Vortheilen. Will er diese 
lieber entbehren und auf eine andre Art sich die 
nöthigen Beweise verschaffen, so steht es ihm frey, 
den Protest zu unterlassen. Denn ein Jeder kann 
dem für ihn eingeführten Rechte entsagen. Und 
wenn gleich der See-Protest sehr häufig auch andren 
Personen, über deren Vortheil der Schiffer zu 
wachen verpflichtet ist, nützlich, ja nothwendig ist, 
nämlich den Rhedern und Kaufleuten gegen die 
Versicherer )̂, so gehört doch diese Verbindlichkeit 
nur zur Sorge und Obhut, die er während der 
Reise und in Annahme und Ablieferung der Waaren 
auf diese und das Schiff zu verwenden hat, und kann 
ohne ausdrückliches Gesetz nicht dahin ausgedehnt 
werden, daß er auch nach geendigter Reise ihnen 
Beweise zu sammeln gehalten sey, warum sie sich 
selbst bekümmern können. Wenn aber der Schiffer 
zur Verfertigung des Seeprotests nicht verpflichtet 
ist, so ist er auch wegen der Unterlassung desselben
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nicht gehalten, für alle Schäden und Mängel 
gradezu verantwortlich zu seyn , sondern es ist ihm 
erlaubt, obgleich der Protest unterblieben ist, nichts 
desto weniger die Zufälle zu seiner Entschuldigung 
anzuführen, wenn er sie nur auf andre Art gehörig 
beweisen kann.

Eine Ausnahme finden wir aber doch schon im 
römischen Rechte 2), nämlich in dem Falle, verfügt, 
wenn Schiffbruch geschehen ist, wo nämlich der 
Schiffer gradezu verpflichtet ist, daß er sich gleich 
bey dem Richter der Provinz meldet und den Vor­
fall beweiset; hat er dies nicht gethan und will nach­
her den Schiffbruch anführen, so wird er nicht 
gehört. Diese Verordnung aber leidet, da sie ein 
singuläres Recht enthält, keine ausgedehnte Erklä­
rung, und kann daher nicht angewandt werden, wenn 
zwar dem Schiffe und den Waaren ein Schade 
zugestoßen, aber doch kein Schiffbruch erfolgt und 
Lie ganze Reise nichts desto weniger glücklich voll­
bracht ist.

Mehrere Gesetze und Gewohnheiten gehen aber 
noch weiter, und einige derselben legen gradezu 3), 
einige dann wenigstens 4 ) dem Schiffer die Ver­
bindlichkeit zur Anfertigung eines Protests auf, wenn
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er Havarie erlitten hat, und gemeiniglich unter 
gleicher Strafe, welche nach dem römischen Rechte 
bestimmt ist, bisweilen auch mit Hinzufügung einer 
willkührlichen 5). Und diese zum Vortheil der 
Kaufleute und Rheder eingeführte Verfügung ist 
wenigstens lobenöwerth, obgleich sie nicht nothwen­
dig ist, da, wenn auch nur der geringste Schade 
befürchtet wird, der Schiffer, durch eigene Vor­
theile bewogen, sie nie zu unterlassen pflegt.

') Diese sind nämlich, wenn auch kein See-Protest 
aufgesetzt ist, zum Schadensersatz gehalten, wenn 
auf andre Art das Daseyn des Schadens bewiesen 
werden kann. Am besten und leichtesten wird aber 
der Beweis durch die Production des See-Protests 
geführt, ja die mehrste Zeit fehlen alle andere Be­
weise. S. vorzüglich Emertgon traité des 
assurances, Toni'. II. cap. 14. secf. 3.

a) Inder oft angeführten Const. s. C.de naufrag. 
Es^meynen zwar Peck im cowm. ad h. 1. 
not. 3. ct 4. und Emerigvn a. a. O. sect. I. 
daß diese auf diejenigen Schiffslcute zu beschranken 
sey, welche öffentliche Specercycn laden. Sehr 
falsch versteht aber Emerigon a. a. O. die letzten 
Worte von der Absolution der Schiffsleute, wenn er 
sagt: Wenn durch die Nachlässigkeit
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des Fiskals der Termin eines Jahres 
abgclaufen ist, ohne daß der Präfekt 
sein Urtheil gefallt hat, so soll der 
Schiffscapitain von aller fernern 
Ansprache be frey et seyn. Denn nicht nur 
der ganze Zusammenhang dieses Gesetzes lehrt das 
Gegentheil, sondern auch in der C o n s t.
ebcndess. Ti t. wird verordnet, daß dann allererst 
der Schiffer freygesprochcn werden solle, wenn binnen 
der gesetzlichen Zeit der erinnerte Richter die Sache 
binnen zwey Jahren zu untersuchen unterlassen 
hat. Verstehen wir daher die Con st. 2, gleichfalls 
von der Freysprechung des Schiffers in Ansehung 
der vorgcschriebenen Zeit, so würde sie mit der 
gedachten Con st, 5. streiten.

3) Wie in der Ordinat. marit. de I 6 8 k. 
L. I. tit. k o. art. 4. S. V a l in  im 
Co mm. V o l. I. p. 2 9 9. der aber sehr unrichtig 
glaubt, daß dies allenthalben gelte. Ucbrigens 
genüget zur Befolgung dieses Gesetzes nach dem 
Art. 8. die bloße Dcposition des Schiffers allerdings, 
und cs ist unnöthig, daß sie durch seinen Eid oder 
der Schiffsleute Zeugniß bekräftigt werde. Dies 
wird nur zur Wirkung,des Beweises verlangt und ist 
der Willkühr des Schiffers überlassen. Fast eben 
das, was in der Ordinat. marit. vvrgcschricbcn
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ist, findet sich auch im Preuß. Gesetzb. Th. 2. 
T i t .  8. §. > 5 u .

*) © . C od. V e n e t. P. 2. t i t .  9. 1. r. Daß
aber dies an vielen Orten gewöhnlich und gebräuchlich 
sey, bezeugen Magens a. a. O. Cap. 59. »r. 
2. und Weskett a. a. O. Art. Protest 
nr. i.

*) S .  O r d in a t .  m a r i t .  I. e. E m e r ig o n
a. a. O. Sect. r. §. 12. Preuß. Gesetzb. 
a. a. O. §. i 5 12.

§»

b. Wann er abzufassen sey?
Wenn A) die Abfassung des See-Protests der 

Willkühr des Schiffers überlassen wird, so ist auch 
keine gewisse Zeit vorgeschrieben, binnen welcher er 
dies nach geendigter Reise zu thun gehalten sey, 
sondern dieser wird, wenn nur nicht aus dem 
erhobenen Streite die Nothwendigkeit, ihn zu 
produciren, entsteht, zu jeder Zeit noch früh genug 
aufgesetzt.

Auch in diesem Falle ist es nicht nöthig, daß 
vor dem Ausladen der Waaren der Protest aufgesetzt 
wird, wenn die Entschädigung entweder gewiß ist,
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oder befürchtet wird. Denn obgleich diese Noth­
Wendigkeit den Schiffern gesetzlich aufgelegt wird, 
so wäre doch sehr zu wünschen *), daß darnach den 
Empfängern der Waaren die Befugniß verliehen 
würde, bey dem Ausladen der Wackren alles genau 
zu untersuchen, ob z. E. das Schiff dicht genug, 
die Waaren gehörig gepackt gewesen wären, ob aber 
der Schade durch Schuld und Nachläffigkeit des 
Schiffers entstanden sey? Ohne ein Gesetz darüber 
sehe ich aber nicht ein, woher die Verbindlichkeit 
Les Schiffers, den Protest vor dem Ausladen auf­
zusetzen, hergeleitet werden könne, und dies um ss 
weniger, da die Anfertigung des Protests haupt­
sächlich zum Vortheil des Schiffers, nicht aber 
Anderer, geschieht. Gewohnheit und Observanz 
bezeugen auch das Gegentheil, und lassen nach dem 
Ausladen den Protest zu 2). .

Wenn aber B ) die Gesetze dem Schiffer auf­
legen, den Protest zu verfertigen, so schreiben sie 
auch gemeiniglich eine gewisse Zeit zur Verfertigung 
desselben vor. So muß in dem Falle der Court. 
2. Cod. de Naufrag. die Verfertigung 
deö Protests binnen einem Jahre geschehen̂  nach 
dessen Ablauf er nicht mehr zugelaffen wird 3). 
Nach der Ordinat. marit. muß der Schiffer binnen
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drey Tagen nach seiner Anlandung die Deposition 

machen 4 ) ; das V e rhö r der Schiffsleute ist aber 

an keine Z e it gebunden. Eben dies verfügt auch 

das Venetianische Handelsgesetz, nach welchem 

binnen dieser Z e it auch die Benennung der Zeugen 

vom Sch iffe r geschehen muß 5 ). Nach dem Preus­

sischen Gesetzbuch muß der Schiffer binnen eben 

dieser Z e it das Jo u rn a l der Obrigkeit einliefern ö ). 

Gewöhnlich ist aber bey uns nicht nöth ig , daß die 

Anfertigung des Protests binnen einer gewissen Z e it 

beschafft werde, und sie pflegt binnen zwey oder drey 

Wochen nach der Anlandung zu geschehen 7 ) ,

*) So wie cs in der O r d i n a t. m a r i t. de I 6 8 l. 
I. i. art. 9. und im Pr euß. Gesetzb. a. a. O. 
§. i s l i. geschehen ist.

°) S. die Proteste im Anh. Num. 2. und die, wie 
aus dem Inhalte derselben erhellet, nach dem Aus» 
laden aufgesetzt sind. Eben dies geschah auch bey 
dem Protest, welcher beym Engelbrecht a. a. O. 
(§. 19. not. 4.) steht, und in einem andern, 
vor wenigen Jahren in Hamburg aufgesetzten Protest, 
welchen ich von daher erhielt. So bald aber zu 
Hamburg Havarcy befürchtet wird, so ist der Schiffer 
gehalten, einen Jeden, der die Waaren aus dem 
Schiffe in Empfang nehmen will, sogleich nach der
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Ankunft davon zu benachrichtigen und zu erinnern, 
daß er komme und die Beschaffenheit des Schiffs und 
der Waaren vor der Ausladung gehörig untersuche, 
ob er etwas daran zu tadeln finde. S. die oben 
( r. not. 5. ) angeführte Verordnung von 1766. 
§. 19. Vergl. Magens a. a. O. und Wcskett 
a. a. O. N r. 11. Diese Constitution ist allerdings 
lobenswerth, und leistet eben das, als wenn der Pro­
test vor der Ausladung aufgesetzt werden müßte. Den 
heutigen Gebrauch diesesGcsetzes bezweifle ich aber doch.

3) Viele behaupten zwar zwischen diesem Gesetze und 
der c o iist, 5. Cod. eod., wo des Zeitraums 
vvn zweyen Jahren Erwähnung geschieht, einen 
Widerspruch, und nehmen die Auflösung desselben aus 
der Const. 2. Cod. Tbeod. her, so daß fit 
nach der Weite der Oerter entweder ein oder zwey 
Jahre annehmen. S. E m e r i g v n a. a. O. 
8ect. ,. §. 7. Andere versuchen andere Verein- 
baruusgmittci. Aber ganz ohne Grund, denn in 
der Constit. -. ist von der den Schiffern zur Bcy- 
bringung ihrer Beweise, in der Constit. 5. aber von 
der Zeit, welche dem Richter zur Beendigung des 
Geschäfts vorgeschrieben ist, die Rede, und daher 
findet gar kein Widerspruch statt. Vergl. V»0 a i u $ 
ad C onst. 2. not, a.

*) a. a. Ö. a rt 4. V a lin  bezeugt aber bey dieser 
Stelle, daß es nur selten beobachtet werbe.
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Cod. V enet. P. 2. t. 9. §, 2?

«) a. a O. §. i $ 11.
’) S. den Bremischen Protest im Anh. So ist auch 

«in anderer, den ich aus Hamburg erhielte, am 4tea 
Juny aufgesetzt, obgleich das Schiff schon am -teil 
May gelandet war.

§. 12.

e. An welchem Orte?
Der gewöhnliche Ort zur Anfertigung des Pro« 

tests ist zwar der Hafen, wohin das Schiff bestimmt 
i s t , so daß er in der Regel nicht an einem andern 
Orte, wohin sich nachher der Schiffer mit seinen 
teuten begiebt, noch auch wahrend der Reise in jedem 
Orte, wo er durch Zufall hingetrieben wird, sondern 
allererst nach geendigter Reise an dem Ort, wohin 
des Schiff bestimmt ist, zu geschehen pflegt.

Und dennoch können wir nicht, obgleich es 
gewöhnlich so ist, ohne ausdrückliches Gesetz an­
nehmen, daß der See . Protest an keinem andern 
Orte aufgesetzt werden könne, und, anderwärts 
aufgesetzt, null und nichtig sey. Denn der Beweis 
zum ewigen Andenken der Sache ist, wenn der

Rechts«
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Rechtsstreit noch nicht erhoben ist, ganz und gar 
nicht auf das Gericht beschränkt, worin dereinst die 
Hauptsache vorgenommen werden muß, indem dies 
alsdann noch sehr häufig, besonders in unserm Falle, 
ungewiß ist, sondern wird vor jedem Richter, er 
mag nun in Hinsicht auf die Sache selbst, oder wie 
man zu reden pflegt, objectiv competent seyn, gültig 
angestellet. Und ich sehe keine andere Gründe, 
warum wir einen See-Protest, der anderswo, als an 
dem Orte des Ausladens, aufgesetzt ist, für unkräftig 
halten dürften, als nur in so fern es nothwendig ist, 
daß diejenigen, die ein Interesse'daran haben, welche 
sich meistens dort aufzuhalten pflegen, bey der An­
fertigung zugezogen werden *). Denn alsdann 
müßte ein Protest, der ohne dringende Noth anders­
wo und ohne deren Zuziehung aufgesetzt wäre, aus 
diesem Grunde für nichtig erklärt werden, und dennoch 
kann von jenen nicht ohne wichtige und gerechte 
Ursache gefordert werden, daß die, welche einen Protest 
aufsetzen wollen, nach einem andern Orte kommen, 
da er eben so gut an dem Orte der Bestimmung 
gefertigt werden kann.

Nach diesen Grundsätzen w ird die Frage zu

5
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beurtheilen seyn, ob der See-Protest auch in dem 
Hafen, wohin das Schiff nicht bestimmt war und 
wohin es nur durch schweres Wetter und durch andre 
dringende Noth verschlagen ward (Nothhafen),  
gültig aufgesetzt werden könne. Wenn erstlich die­
jenigen , welche ein Interesse dabey haben, die 
Empfänger der Waaren, die Rheder, die Versicherer 
nicht zugezogen werden, so wird er an jedem Otte 
und deshalb auch in solchem Hafen gültig aufgesetzt, 
ja bisweilen ist es nothwendig, daß er gerade dort 
aufgesetzt werde, wie ich gleich zeigen will; und es 
bedarf ein dort aufgesetzter keiner Wiederholung an 
dem Orte der Bestimmung °). Wenn aber die 
genannten Personen außer dringender Noth und nahe 
bevorstehender Gefahr, daß er an dem Orte der 
Bestimmung nicht mehr aufgesetzt werden könne, 
zugezogen werden müssen, so wird der Protest in 
einem solchen Hafen und folglich auch in ihrer Abwe­
senheit gültig aufgesetzt. Denn ohne dergleichen 
Gefahr ist kein Grund vorhanden, welcher dem 
Schiffer die Gewalt beylegen kann, ihn, ohn« 
widergesetzliche Nichtzuziehung derselben, aufzusehen; 
tritt aber eine solche Gefahr ein, so wird eö nach 
der Analogie pes Beweises zum ewigen Andenken
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der Sache allerdings erlaubt seyn. Denn so wie 

dieser, so lange es nur irgend geschehen kann, nicht 

ohne Wissen und Ladung des Gegentheils angestellt 

werden da rf, bey dringender Gefahr aber, die keine 

Beobachtung der Solennitäten e rla u b t, auf jede 

A r t  ausgenommen w ird 3 ) ,  so ist auch hier in solchem 

Falle  die Gegenwart der dabey interessieren Personen 

erlaubter Weise zu vernachlässigen 4 ) ,  ob sie gleich 

sonst in der Regel nothwendig wäre. W enn dies 

aber erlaubt is t,  so steht kein Hinderniß entgegen, 

daß der Protest auch an einem andern Orte aufgesetzt 

werden könne. O b aber ein in so dringender Gefahr 

aufgesetzter Protest nachher an dem Bestimmungs­

orte, fa lls es noch angeht, wiederholt werden müsse, 

scheint zwar zweifelhaft, aber doch zu bejahen zu 

seyn. Denn jeder Beweis zum ewigen Andenken 

der S ache , wenn aus N o th  einige wesentliche 

Stücke desselben vernachlässigt sind, muß nach 

geendigter Gefahr baldmöglichst in gehöriger O rd ­

nung wiederholt werden. UebrigenS ergiebt sich von 

selbst, daß der S ch iffe r, wenn er im  allgemeinen 

zur Anfertigung des Protests verbunden ist(H, io  ), 

im  N o th fa ll rauch anDem ersten dem besten Landungs­

orte zu derselben angehalken, und wenn sie unterlassen
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ist, für alle daraus entstandene Schäden verant- 
wörtlich werden müsse 5). Niemals wird aber, 
außer dem Nothfalle, der Schiffer zu einer Depo- 
suion in dem ersten Landungsorte verpstichtet seyn, 
falls nicht ein besonderes Gesetz dies ausdrücklich 
befiehlt 6 ).

Auf gleiche Art wird die Frage zu entscheiden 
seyn, ob ein in dem Bestimmungsorte auö Nach- 
lâffigkeit oder einem andern Grunde unterlassener 
Protest nachher an einem dritten Orte gültig aufge­
setzt werden könne. Wenn also die Zuziehung der 
Interessenten nothwendig ist, so wird ein ohne sie auf­
gesetzter Protest nicht gelten, und der Schiffer wird 
die Strafe seiner Nachlässigkeit büßen müssen, falls 
nicht eine wichtige und rechtmäßige Ursache ihn an 
der Verfertigung des Protests verhindert hat, so daß 
ihm nichts zur Last gelegt werden könne. Wenn 
aber ihre Gegenwart nicht nothwendig ist, so würde 
er nach allgemeinen Grundsätzen für gehörig aufgesetzt 
zu halten seyn; aber kaum wird dies im Gericht 
statt finden , wo vielmehr ein solcher Protest für 
verdächtig würde gehalten werden, da eS allerdings 
ungewöhnlich ist, daß derselbe auf diese Art aufge­
setzt werde. V/ i
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UebrigenS w ird es doch, obgleich die Deposition 

oller zugleich gewöhnlich an einem Orte ausgenommen 

w ird , im  dringenden Nothfa lle  erlaubt seyn,  daß 

der E id  einiger Schiffsleute an einem, der übrigen 

aber an einem andern Orte geleistet werde7 ) .

Hievon werde ich, in so weit es nöthig seyn dürste,

unten §. 14. handeln.

3 )  Und so wird cs sowohl jn  Lübeck als zu Bremen
gehalten, wo die Gegenwart derjenigen, die ein
Interesse daran haben, bey der Anfertigung des
Protests nicht erfordert w ird , und deshalb wird ein 
aus der Reise aufgesetzter See-Protest zugelasscn. Zn 
Hamburg pflegt jederzeit die Wiederholung verlangt
zu werden, obgleich auch dort die Gegenwart der
Interessenten nicht nothwendig ist. Vergl. S a m m  l. 
der H a m b u rg .  Gesetze und  V e r fa s s .  

T h . 7. §. ;c-8. und $$7.

3 ) S . M y n s in g c r  O b se rv . Cam . im p e r ia l ,  
ce n t. 1. obs. 91. n o t. ig .  M k v iu s  D e- 
c is . p. 8. de cis. 471 . M a r t i n s  8 e h rb . 
des P ro cesse s  §. - 4 0 .

Vergl. G a i l  p ra c t ic a r .  o b s e rv . l i b .  r. 
obs. i g. n. 6. P e c k iu s  ad L. 2. C. de
11 au fra g .  n. 4. ib iq u e  V in n iu s  not. b. 
L o c c e n i u s  de iu r e  m a r i t im o ,  L. 3.
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r. i o .  $. 6. in  f in .  ( a p .  H e in e c c .  p, , o ; i . )  

W e d d e r k o p  I n t r o d u c t .  i n  iu s  n a u t i  -  

c u m  L . 6 .  § .3 0 .

* )  D ies  w ild  ausdrücklich verordnet in C o n s t .  i .  

C. dé n a u f r a g .  —  p r o v i n c ia e  i ii d i c e m , 
e iu s  v i d e l i c e t  in  q u a  re s  a g i t u r 

a d i r e  f e s t i n e t  e tc . .

«) D a s  Gegentheil behaupten indeß a rg . C o n s t.

2. c i t .  d e  C a s a re g is  D is e u rs ,  le g a le s  de 
c o m m e r c i i s  T o m . I. d is c .  2 j.  nr. 11. i r .  

UNd E m e r ig o n  a. Ü. O  sec t. 2. §. 2. Aber 

diese Eoustitutiou redet nur von dem Fall dcS Schiff­
bruchs/ von welchem nicht auf alle übrige Fälle ge­

schloffen werden kaun. Denn hier waltet die Gefahr 

ob , daß durch die Zerstreuung der Schlffsleute die 
Beweise verloren gehen können, welches in andern 

Fallen, j.  B -beym  geschehenen A usw urf der W aaren, 

nicht statt findet. Inzwischen w ird  im Preuß. Gesetz­

buchs Th. r .  T it .  8. §. 1845— 46. dem Schiffer die 

Verbindlichkeit aufgelegt, in  dem ersten Landungsorte 

die U nfä lle , welche er erlitten ha t, dem kompetenten 

Gerichte anzozeigen und sich darüber Attestate ertheilen 

zu lasten, im  Bestimmungsorte aber die Deposition 

zu wiederholen und diese durch Production des Jo u r­

nals und durch den E id  zugleich m it seinen Leuten jn 

bekräftigen. S .  v o n  M a r t e n s  H a n d e ls r e c h t  

§. 18 7 - —  I m  C o d . V e n e t .  ?. 2. T . 8. 8.
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T . 9. §. r. wird nicht hinlänglich bestimmt, ob 
dcrPrvtcst im ersten Landungs- oder im Bestimmungs­
orte aufgesetzt werden soll.

* )  Einen solchen Fall trist man auch bey E m  e r ig o n  
a. a. O. A  b schn. r. 9. »

§. 13.

d. E r muß vor dem kompetenten Gerichte gemacht 
werden. ,

E s  leidet keinen Z w e ife l, daß der Protest vor 

dem compecenten Gericht gemacht werden müsse * ) .  

Denn dies stim mt nicht nur m it den. allgemeinen 

Rechtögrundsatzen völlig überein, nach welchen so« 

wohl das Zeugenverhör vom Richter geschehen, a ls 

auch der behauptende E id , welcher Beweises halber 

im  Gerichte abgelegt w ird , geleistet werden muß, 

sondern ist auch allenthalben üblich ° ) .

N ich t aber vo r jedem Gerichte w ird der See« 

Protest gültig  aufgeseht, sondern das Gericht muß 

nothwendig competent seyn 3 ) . D enn wenn gleich 

nach dem, was oben ( im  vorhergehenden § . )  vor« 

getragen is t, die Competenz des Richters in  Anse« 

hungder deponirenden Personen ( s u b j e c t i v e  

Competenj) nicht nöthig is t ,  so muß denn doch die
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Deposition allemal vor dem zu solchen Sachen ver­
ordneten Gerichte geschehen (objective Cam­
pe lenz). Man hat sich daher an die den Schiffs­
und Seesachen vorgesetzten Gerichte 4), oder an 
solche, die sehr ost ihre Stelle vertreten, zu wenden, 
die Consuln derjenigen Stadt, worunter der Schiffer 
steht 5), und vor ihnen sind die Proteste zu machen. 
Wenn aber Seerichter oder Consuln fehlen, so kann 
in 5ubsi6iuni der Protest auch gültig vor der ordent­
lichen Ortsobrigkeit gemacht werden ö).

9 Vergl. das Preuß. Gesetzb. LH. *. Tit. 
8. § .1 8 4 ?  — >846. O rd in a t, m arit. de 
1 6 8 i. L. i .  T it .  10. art. 4. 6. C od. 
V en et. P. 2. tit. 9. §. 2. 7. .

*) Vergl. was oben §. I. gesagt ist.
3 )  C o n s t .  3. C. de na 11 f r a g ,  exam en  

a d h ib e tu r  c o m p c te n t is  iu d ic is .  Eine- 
r ig o lt  a. «. O sect. 2. §. 2.

*) S. die in der Not. I. angeführten Gesetze und 
Walin in C ow w , ad art. 4. p. 2 9 9 . in  
fin ,

,) Preuß. Gesetzb. a. a. O. o r d in a t . m arit. 
de l 6 8 1 . L. I. t i t .  j . art. 23. 27. tzVN 
Martens Handelsrecht §. ?s. und 21z. 
Valin a. a. O. S. 300 zu Auf.
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*) Vergl. oben §. 9. Valin in Comment. 
L. k. t. 9. art. 17. p. 371. Emerigon a. 
a. O.

§. »4.
r. Ob bey der Anfertigung auch diejenigen̂  welche 
rin Interesse dabey haben, zugezvgen werden müssen?

Dies vorausgeschickt, kommen wir nun zu der 
Handlung der Deposition selbst. Hier kömmt aber 
besonders die Frage vor, ob diejenigen, welche dabey 
interefstrt sind, und in deren Angelegenheiten dereinst 
der Beweis durch den See - Protest statt finden muß, 
die Affuradeurs nämlich, Kaufleute, Rheder, zur 
Handlung der Deposition citirt werden müssen, um, 
wenn sie wollen, die Schiffsleute schwören zu sehen? 
Dies scheint, wenn wir diese Frage nach allgemeinen 
Grundsähen untersuchen, allerdings zu bejahen zu 
seyn *). Denn obgleich ich oben <§. z.) zu bewei­
sen suchte, daß die Deposition des Schiffers und der 
Schiffsleute nach unsern Rechten mit dem Beweise 
durch den Eid, nicht aber mit dem Zeugenverhör zu 
vergleichen sey °), und nach der gemeinen Lehre der 
Rechtsgelehrten die Leistung des Eides wegen unter­
lassener Citation des Gegners für nichtig und vergeb­
lich keinesweges zu halten sey 3): so stimmt es doch
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mit den Regeln eines wohlgeordneten Processes 
überein, daß diese Citation nickt unterlassen werde 
*); ja es ist in ausdrücklichen Gesetzen verordnet, 
daß dem Gegner freygelassen seyn 
müsse, entweder selbst, oder durch 
einen P ro curato r den V e rh an d lu n ­
gen über den E id  beyzuwohnen 5 ), 
und ich sehe keinen Grund ein, warum man in vor­
liegendem Falle anderer Meynung seyn sollte. 
Allerdings wird also die Gegenwart derer, welche 
ein Interesse dabey haben, verlangt werden 6 ).

Nichts.desto weniger ist das Gegentheil allent­
halben gebräuchlich und der Protest wird fast immer 
in Abwesenheit der dabey Intereffirten ausgesetzt 7 ), 
so daß mir kein Ort bekannt ist, wo ihre Gegenwart 
für nothwendig gehalten würde, obgleich ich nicht 
in Abrede stellen will, daß sie zwar hin und wieder, 
jedoch nicht immer wegen vermeinter Nothwendig­
keit, sondern zum Ueberfluß, zugezogen zu werden 
pflegen 8). Ja  auch an denjenigen Orten, wo die 
Schiffsleute für Zeugen gehalten und als Zeugen 
verhört werden, wird eben dies beobachtet und ohne 
Ladung derjenigen, welche ein Interesse dabey 
haben, zum Verhör geschritten ^), Der Ursprung
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dieser Observanz ist wahrscheinlich darin zu suchen, 
weil die Rechtsgelehrten, besonders die ältern, in 
dem Irrwahn standen, daß in summarischen Sachen, 
wozu alle Seesachen gerechnet zu werden pflegen, 
die Citation unterlassen werden könne.

')  In  so ferne nämlich schon jetzt vorherzu sehen ist, 
wem dereinst daran gelegen seyn dürfte, und diese 
an dem Orte der Anfertigung zugegen sind. Denn 
wenn, dringender Noth wegen , an einem Orte, wo 
sie nicht gegenwärtig sind, ein Protest aufgesetzt wird, 
so wird ihre Ladung gültig Unterlasten. S. u .

a) Denn wenn man lieber die Dcpvfition der Schiffer 
mit dem Zeugenvcrhvr vergleichen will, so steht diè 
Nothwendigkeit derer, die ein Interesse dabey haben, 
noch zu bezweifeln, indem ein Zeugcnvcrhör, wenn 
der Gegentheil nicht aufgefordcrt ist, Fragestücke 
einzureichcn, außer dem Falle dringender Noth, ohne 
Unterschied null und nichtig ist. arg. Nov. 90. 
c. 9. K le in s  Rechtssprüche der H a l,  
lischen J u r is te n fa k u ltä t, Th. >. Resp. 
3. M a r t in s  Lehrb. des Proc. §. 14z. 
not. w.

3 ) S . Leyser Med. ad Pand. Sp. ; 0 8. 
med. 2. S t r u b e n  recht!. Bedenken, 
T h. 4- B  e d. i 0. Wie aber auf diese Art diese
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Lehre mit der Con st. i» . §. 4 . Cod. de 
reb. cred. et iu re it ir .  U Nd m it der 
Co 11 st. Cod. de leg ibus ju vereinbaren 
sey, sehe ich nicht ein.

M a r t in  a. a. O. Z. 176.

*) So lautet es in der angeführten Con st. u .  §. 
4. Cod. de reb. cred. et iu re iu r .

Vcrgl. Emertgon a a. O. 8ect. r. 4. 
zu Ans.

S. oben Z. 7. und die §. >r. not. 4. angeführten 
Schriftsteller. Langenbecks Anmerkungen, 
Th. T it .  16. A rt. 8. S. i87 . Klefe- 
ker schreibt zwar a. a. O. (Z. 4- not. s.) $. 
561. daß der Versicherte durch den beym Versiche­
rungskontrakte gebrauchten Mackler den Versicherer 
von dem See-Protest benachrichtigen müsse, er sagt 
aber nicht, ob dies vor der Anfertigung des Protests 
geschehen müsse, und aus einem Schreiben von Ham­
burg habe ich erfahren, daß auch dort dcr Affuradeur 
nie zugezogen werde.

*) Wie auch zu Lübeck bisweilen zu geschehe» pflegt.

* )  S . Em erigon a. a. O. zu Ende des §. 
wo er, nachdem er den Fall erzählt hat, hinzufügt: 
Nach unsrer Observanz sind die As- 
suradëurs nie zur V e rfe r tig u n g  des
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Protests zuge;ogen worden. M ithin  
ist die ausgestellte Regel blos theo, 
retisch' So wird auch im Cod. Venet. ?. 
,. tit. 9. §. 6. verordnet, daß nur erst im Zage 
des Verdachts das Verhör, wenn diejenigen, die ein 
Interesse dabey haben, da;u geladen und die Frage, 

, stücke überreicht sind, angcstcllct werden solle.

§- i  z.
f. Unter welcher Form die Depvfition aufzunehmea 

ist?
Jetzt muß ich noch etwas weniges -von der Form 

der aufzunrhmenden Deposition sagen, ob nämlich 
jeder Deponent besonders auf die Artikel, eben so 
wie der Zeuge, vernommen werden müsse, oder ob 
sie alle zugleich und in einem Akt nach verlesener 
Deposition dieselbe mit einem Eide bekräftigen 
müssen. Wenn die Schiffsleute mit Zeugen ver­
glichen werden können, so wären sie einzeln beson­
ders über die Artikel zu vernehmen da aber die 
Deposition derselben nach unsern Gesetzen mehr für 
einen in eigner Sache geleisteten Eid gehalten wer­
den muß (§. 5.), so hindert es nichts, daß nicht, 
wenn vorher die Deposition vorgelesen ist, welche 
die Stelle der Eidesformel vertritt, sie alle zugleich
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sollten schwören können. Denn so oft auch in 
andern Sachen ein Eid von mehreren geleistet wer« * 
den muß, so wird der Eid Aller doch in einem Akt 
beschafft. Und dies wird auch bey einem See-Protest 
in Deutschland wenigstens beobachtet, wie ich schon 
oben erinnert habe 2) , daher ich auch daraus ein 
Argument hernahm, um meine Meinung von der 
wahren Beschaffenheit der Deposilion der Schiffö­
leute zu unterstützen.

Dennoch wäre gar sehr zu wünschen, daß diese 
Verfahrungsart gänzlich abgeschaft und in Zukunft 
die Schiffsleute eben so verhört würden, wie es bey 
den Zeugen gewöhnlich ist. Denn es erhellet von 
selbst, daß auf diese Art die wahre Beschaffenheit 
der Thatsachen weit besser zu erforschen wäre und 
vielen nun verborgen bleibenden Betrügereyen vor­
gebeugt werden könne. Vor allen Dingen wäre 
aber zu wünschen, daß die Verfügung des cap 
i. X. de testibus, daß nämlich jeder sein Zeug, 
niß nicht anders als nüchtern oblegen solle, besser 
beobachtet würde. Denn eS ist Niemand, der nur 
etwas in diesen Angelegenheiten bewandert ist, 
unbekannt, wie oft die Schiffsleute größtentheils
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betrunken zur Ableistung des Eides vom Schiffer 
herbeygesührt werden.

’) Und so verfahrt man auch in den mchrsten fremden 
Ländern bey Verfertigung des See-Protests. S. 
oben §. 5. not. 4.

*) §. s. Vcrgl. Langenbcck a. a. O- und das, 
was ich im Z. 9. gesagt habe. Auch die Bremische 
Verordnung im Anhänge »r. 1. bezeugt die bisherige

- Observanz in diesem Punkte.

§. 16.
g. Ob alle Schiffslcute schwören müssen?

Es ist noch die Frage übrig, ob alle Schiffs«' 
leute ihre Deposttion eidlich erhärten müssen, oder 
ob es genug sey, wenn nur einige schwören? — 
Könnte man die Sache nach den Grundsätzen des 
Beweises durch Zeugen beurtheilen, so müßte man 
sagen, daß nur der Eid von zweyen zu fordern seŷ ), ' 
denn zwey Zeugen reichen zum Beweise hin. Und 
obgleich die für den Schiffer zeugenden Schiffsleute 
für ganz glaubwürdige Zeugen nicht gehalten werden 
können (§. 6 .) , so wird doch dieser Mangel durch 
den Erfüllungseid des Schiffers wieder ersetzt,
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welcher Eid auch bey zweyen nicht gar zu verdächtigen 
Zeugen statt findet °). Wenn man aber die Frage 
nach den Grundsätzen, welche bey der eidlichen Pro- 
tesiation statt finden, beantwortet, so müssen freylich 
alle schwören, damit Jeder durch seinen Eid vom 
Verdachte befreyet werde und seinen Aussagen Glau­
ben erwürke. Denn so oft mehreren, auch Streit­
genossen (Litisconsorten), ein Eid aufgelegt ist, l.iüssen 
nach der richtigern Meynung alle schwören, und die 
übrigen werden nicht durch den von einigen geleisteten 

- Eid befreyet3).
Nichts desto weniger enthalten unsre Gesetze das 

Gegentheil und fordern fast nie aller, sondern nach 
Verschiedenheit der Fälle entweder zweyer oder 
dreyer 4 ) ,  dreyer oder vier 5) ,  oder auch, wenn die 
Zahl nicht bestimmt ist, der vorzüglichsten Schiffö­
leute Eid 6). Diese gesetzliche Vorschrift ist aber 
durch Gebrauch und Observanz abgeschafft, und so­
wohl zu Lübeck, als auch zu Hamburgs) und 
Bremen müssen, meiner Meynung gemäß, alle 
Schiffsleute, wenn ste nur das gesetzliche Alter 
erreicht haben, die Deposttion des Schiffers be­
schwören, so daß, wenn sich einige des Eides 

weigerten
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weigerten, ( welches aber bey Menschen Denken nie 

der F a ll w a r ) ,  der ganze P rotest fü r nichtig würde 

geachtet werden. Uebrigenè ist es nicht n ö th ig , 

daß auch die Passagiers, welche sich etwa a u f dem 

S ch iffe  befunden hatten, die Deposition beschwören 

müssen 8 ).

M u ß  aber auch der S ch iffe r selbst schwören? 

N ach d e in , was ich bisher vorgetragen habe, 

zweifle ich n ich t, daß auch er und zwar vorzüglich 

zur E idesleistung verpflichtet sey. D ie s  fordern 

auch alle unsere Gesetze, und legen dem S ch iffe r 

zugleich m it einigen seiner Leute den E id  a u f 9 ) . 

Auch w ird  es, so viel ich weiß, w irk lich  nicht anders 

gehalten I o ) . Doch scheint nach der O r d in a t .  

n i a r i t .  d e  I  6 8  l -  r I ) und dem C o d .  V e n e t .  

1 2) das Gegentheil statt zu finden.

* )  Und so ist auch in denjenigen Gesetzen verordnet, 

welche diese Beschaffenheit des See - Protests aner» 

kennen. S .  C o n s t, C. de nau  f ra g . 
(  wo jedoch voir der peinlichen Frage gehandelt w ird , 

wie aus der C o n s t .  2, C o d . T h e o d .  e o d . 
erhellet, worin die Menschlichkeit den Grund angiebt, 

daß nur sehr wenige verhört werden) und C o d .

6
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V e n e t. P. 2. t i t .  9. § .2 .,  worin verfügt ist, 
daß nur dir vorzüglichsten Schiffsleute verhört werden 
sollen. Vergl. V a l i n  Com m , L. i .  t i t .  
10. a r t .  8. E m e r ig o n  a. a. O. 8 e c t. 2. 

§. 3. /  .
a ) S .  M e v iu s  D e c is . P. 3. d e c is . 4 0 2 . 

S t r u b e n  R ech t!. B e d e n k e n , L.H. I. 
B  ed. 30.

2 )  S .  v o n  P u s e n d o r f  O bs. iu r .  u n i v. 
T  o m. 2. Ob s. i 2 3.

* )  W ie  im W y sb y sch en  R ech te  a r t .  3 8. 
39. 8 ta t,  H am b. P. 2. t i t .  I 6. a r t .  8. 
UNd i M E d ic to  P h i l i p p i  II. d e  i u r e  
n i a r i t im o  de a n n o  1 363 . cap . 2. t i t .  
v a n  de S c h ip p e r s ,  a r t .  6. ap, V erw er. 
(§. 2. not. 2.) p. 7;.

5 ) Ju s  W y sb ic . a r t .  20. 23. J u d ie .  O le - 
ro n . a r t .  i 1. S ta tu ta  H a m b u rg . P. 2, 
t i  t. i 4. a r t .  3s.

S .  E d ic t .  P h i l i p p i  I I .  c. 2. t i t .  van  
S h ip b r e k in g h e  a r t .  4. ( V e r w e r  p. 102.) 
P r e u ß .  G esetzb. T h . 2. T it . 8. § .1 8 4 6 . 
e s . J u d i c i a  O le r o n .  a r t .  J ., wo der Eid 
des dritten Theils der Schiffsleute gefordert wird.— 
Aller Schiffsleute Eid wird nach den Gesetzen, die 
ich habe einsrhen können, nur in dem einzigen Falle,
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wenn nämlich ein Zusammenstößen zweyer Schiffe 
geschehen ist, znm Beweise der Unschuld -er Schiffer 
gefordert. S. Judic. OIxrvn. art. 14. 
Jus marit. Dan. art. ff. (beym En» 
gelbrecht S. rr;.) kdict. Philippi 11. 
cap. 2. tii. van Shepen die Maz. 
canderen besckadigen, art. (Ver- 
vver l'. 10. art. 1,) Nach dem Preußischen 
Rechte scheint doch in diesem Falle der Eid der vor­
nehmsten Schiffslcute zu genügen. Preuß. Gesetzb. 
Th T i t. 8. Z. l 9 ; r.

-) Langen deck a. a. O. S. 186. schreibt zwar, 
daß zu Hamburg in der Regel nur die vorzüglichsten 
Schiffsleute, alle aber nur im Noihfalle, zur Leistung . 
des Eides gehalten find, aber aus Briefen von dorther 
habe ich erfahren, daß heute zu Tage das Gegentheil 
statt finde.

8) Nach Langenbeck a. a. O. wird doch in 
außerordentlichen Fallen auch dieser Zeugniß bisweilen 
gefordert. ,

9) Sie die Not. 4. f. 6. angeführten Gesetze, womit 
die Const. 3. Cod. de naufrag. über­
einstimmt.

JO) S. Engelbrechts wohlunterwiesenen 
S c h if f e r ,  Abschn. 2. Cap. ;. 5. ?6. 
W e sk e tt  a. a. O. ast. Protest nr. 1,
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von M a r te n s  Handelsrecht §. 187. 
und den Anhang. Das Gegentheil behauptet wieder 
L a n g c n b e ck und bejahet den Satz, daß der 
Schiffer selbst nicht schwöre, wenn es nicht aus­
drücklich verlangt wird, — ob mit Grund, kann ich 
nicht sagen.

Lib. i. t i t  io. art. 7. EmtrigVN a. 
a. O. "ct. L. $. 3.

*2) Dort ist wenigstens nichts über den vom Schiffer 
selbst ju leistenden Eid verordnet.
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D rit te s  Kapitel.

Von den Fallen, in welchen der Beweis durch 
See-Protest geführt werden kann.

§- *7-
i. A l lg e m e in e  R e g e ln .

a. Wird nur bcy Schiffs- und Waarcnschäden 
zugclassen.

Wir kommen nun zu einer genauern Bestim­
mung derjenigen Fälle, worin der Beweis durch 
See-Protest zulässig ist, von welchen, obgleich sehr 
wenig, doch mehr in den deutschen Gesetzen vor­
kömmt, alö von der Art, einen See-Protest auf­
zusetzen.

Und erstens halte ich es für bekannt genug, daß 
der Beweis durch einen See - Protest nur in See- 
und Handelssachen zulässig sey, und auch in diesen 
Sachen nicht anders , als wenn von dem Beweise 
eines gewissen Schadens am Schiffe oder an den 
Waaren die Rede ist. Denn ohne Zweifel ist das 
ganze Institut nur zu dem Zweck eingesührt, daß 
es, wenn ein solcher Schaden entstanden ist, nicht



86

an Beweisen fehle, und alle Unfälle, worin die 
Gesetze diesen Beweis zulassen, sind immer so be­
schaffen, daß dergleichen Schäden zur Frage kom> 
men. So wird es auch gehalten, und derjenige, Ler 
in einem andern Falle durch Production eines 
See - Protests einen vollen Beweis geführt zu 
haben behaupten wollte, würde nicht leicht gehört 
werden. Wenn also z. B . wegen eines Contracts, 
Ler während der Reise zwischen den Passagiers, oder 
unter den Schiffsleuten selbst geschlossen ist, oder 
wegen deö Todes eines Passagiers, und wegen des 
Beweises ähnlicher Handlungen, die Frage entstehen 
würde, so würde der Beweis durch den See-Protest 
nicht statt haben, obgleich das Zeugniß der Schiffs­
leute, die gehörig vernommen find, wenn sie nicht 
aus besonderm, nach den Regeln Les gemeinen 
Rechts zu beurtheilendem Grunde, verdächtig sind, 
unbedenklich zugelaffen werden muß. So muß 
auch, wenn zwischen dem Schiffer und einigen seiner 
Leute über dessen Geschicklichkeit oder Ungeschicklichkeit 
Streit entsteht, nicht durch den See - Protest, 
worin der Schiffer sein eigner Zeuge ist, sondern 
Lurch der übrigen Schiffsleute Zeugniß der Beweis 
geführt werden. .
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*) Vcrgl. was im Con Sill. mar. cap. 2 1, 
über den ersten Zall verfügt ist.

S. Wysb. S erricht Art. r. Lübsches 
Seerecht Tit. r. Hanseat. Recht Lit. 
4- Art. 4-

§. i8.
b. Und auch nicht in andern Schade»/ als die auf der 

Reise vvrgcsalicn sind.
Ueberdies kann auch nur dann erst der Beweis 

durch See - Protest zugelafsen werden, wenn die 
Schäden, wovon die Rede ist, nachdem schon der 
Anker gelichtet war, während der Reise Vorfällen. 
Denn schon oben (§. 6.) habe ich erinnert, daß 
dieser Beweis aus keinem andern Grund eingeführt 
sey, als wegen des Mangels aller übrigen Beweise, 
und daher auch, wo diese beygebracht werden können, 
im Zweifel nicht statt finde. Dasjenige aber, was 
sich noch im Hasen oder nach der Landung zuträgt, 
kann leicht anch auf andre Art bewiesen werden, da 
hier, ganz anders, wie auf dem öden Meere, 
häufig Zeugen zugegen zu seyn pflegen. Eben dies 
ist auch aus gleichem Grunde von den Vorfällen zu 
sagen, welche zwar während der Reise, nicht aber
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au f dem offenen Meere oder am verlassenen Ufer, 

sondern in volkreichen Gegenden geschehen sind; z. 

B .  in  einem H afen , wo a u f der Reise angelegt ist. 

I n  allen solchen Fällen fordert man b illig  anore und 

beßre Beweise, obgleich ich nicht läugnen w i l l ,  daß 

nach Gebrauch und Observanz bisweilen auch hier 

der See - Protest a ls gültiger Bew eis zugelassen 

werde. ,

*) Meiner Meynung ist auch v in n iu s  sc! Cons». 
3. Cod. de naufrag . not. a. Eben dies scheint 
auch der Silin des Jur. n iarit. Hamb. ?. r. 
t i t .  14. art. 2. zu seyn, wo in dem Falle eines 
im Hafen dem einem Schiffe durch den Anker des 
andern verursachten Schadens dem Schiffer der 
Beweis durch zwey glaubwürdige Zeugen aufgelegt 
w ird; (e s  Ware denn , daß er m it 
zween g laubw ürd igen  8eutcn bezeugen 
könnte) nicht aber durch einen von ihm und einigen 
andern Schiffsleutcn zu leistenden Eid, wie in den 
Fällen, worin der Beweis durch See, Protest statt 
findet, allemal zu geschehen pflegt. S. oben §. s. 
not. s. Das Hanseatische Recht fordert jedoch fast in 
eben diesem Falle wcchselsweisc Beweis durch zwey 
Zeugen oder durch den Eid des Schiffers.
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§- ry -

c. Und zwar auf einer Reise jenseits des Meers.

D ritten s  verdient auch dies bemerkt zu werden, 

daß der Beweis durch den See - Protest auch nur 

bey Reisen, welche jenseits des Meeres geschehen, 

statt finde, und in  einer Flußreise, die nur den F luß  

h inauf oder herunter geht, nicht zulässig sey. Denn 

so ist die Usanz, daß auf einer solchen F ah rt nie ein 

Protest aufgesetzt w ird, sondern, wenn einige Schä­

den entstanden find , deren Beweis gefordert w ird , 

dies auf andere A r t  geschehen müsse * ) . Und dies 

nicht ohne G rund. D enn erstlich haben alle Gesetze 

vom S ee-P ro tes t, ob sie dies gleich nicht immer 

m it ausdrücklichen W orten  besagen,  ohne Zweife l 

doch blos die Seereise berücksichtigt, an der Flußreise 

aber» gar nicht gedacht. Ferner fallen auch die 

G ründe, aus welchen der Bew eis durch den See­

Protest eingeführt ist, bey der Flußreise größtentheils 

weg. D enn hier ist wegen der Nahe der Ufer 

weder ein so großer M ange l an Bew eisen, a ls  

welcher natürlich bey dey V o rfä llen  au f dem offnen 

Meere statt finden kann, noch gehen die ih r  Gewerbe 

in  den Flußreisen treibenden Schiffsleute so oft von 

einem Sch iffe r zum andern, und werden nicht so
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leicht in entfernte und unbekannte Gegenden, wo 
man ihrer nicht hübhafl werden kann, zerstreuet, als 
die, welche sich mit der Seefahrt beschäftigen, daher 
auch die Gefahr, die Beweise zu verlieren, nicht 
so groß ist, wie bey der Seefahrt. .

Bey einer angestellten Seereise ist indeß der 
Beweis durch See-Protest auch bey denjenigen 
Schaden zugelasten, welche nicht auf dem Meere 
selbst, sondern in der Fahrt dahin oder zurück auf 
dem Flusse entstanden sind.

’) Einen Fall, worin auf einer Flußfahrt der Schiffer 
mit seinen Leuten zum Eide über ihre Unschuld zuge, 
lassen zu werden forderte, dies Gesuch aber verworfen 
und nachdem nichts desto weniger der Eid geleistet 
worden war, jener für irrelevant und nichtig erklärt 
ward, liefert Struben Rechtl. Bedenken 
Th. V. Bcd. 4s.

§. 20.

-. B e s o n d e r e  F ä l le .
2. Mit Bedacht zugefügte Schäden.
Dies vorausgeschickt, will ich jetzt die einzelnen 

Arten der Schäden, so weit es möglich ist, aufzäh­
len, und wie weit bey ihnen der Beweis durch See­

. - ■
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Protest beschafft werden könne, erörtern. Hier 
scheint vor allen Dingen ein Unterschied zwischen den 
durch Zufall geschehenen und den wissentlich zuge­
fügten Schäden gemacht werden zu müssen. — Zu 
der letzter« Klaffe rechne ich olle die Schäden und 
Kosten, welche dem Schiffe und den Waaren, wenn 
sie in einige Gefahr gerathen, von dem Schiffer 
und den Schifföleuten, um sie, wenn sie nicht 
gänzlich geborgen werden können, doch größtentheilö 
zu retten, verursacht werden, und die man Große 
Averey *) zu nennen pflegt 1 ). Und in allen 
diesen Fällen wird ohne Zweifel der Beweis durch 
See-Protest statt finden 2 ) ,  da nicht allein eben 
derselbe Beweismangel, um deswillen jener im 
allgemeinen eingeführt ist (§. 6 .) , auch hier statt 
findet, sondern auch sowohl Gesetze, 3) als Gewohn­
heiten darin Übereinkommen *). Hieher gehören 
besonders folgende Fälle:

*) Gewöhnlich sagt man Averie Große, allein Büsch in 
seiner theoretisch-praktischen Darstellung 
der Handlung Th. 2. S. 37. halt den Ausdruck 
Große Averey um so natürlicher, da das Wort Große 
nicht auf deren Belauf deutet ' ■ >

der Ueber st? et.

l. Wenn das Auswerfen einiger Waaren zur 
Erleichterung des Schiffes geschehen ist 5).
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2 . W enn aus gleichem Grunde einige W aaren 

in  ein andres S c h iff gebracht und daher Schä» 

den und Kosten verursacht sind 6 ).

3. W enn das S c h if f ,  um die W aaren zu bergen, 

wohlbedächtlich au f den S tra n d  gesetzt w ird 7 ) .

4 . W enn der M a s t oder die Ankertaue aus N o th  

gekappt werden 8 ). . ’

5. W enn  das S ch iff, um von dem U fe r, S a nd  

und K lipp e n , abgehalten zu werden, hart an 

dem stürmischen W in d  legen und so eine W eile  

fortsegeln muß, wodurch (b e y m  P r a n g e n )  

S c h if f  und Segel Schaden leiden.

*

6 . W enn das S c h iff  a u f dem hohen Meere unter 

Seeräuber ge rä th , und entweder gleich von 

ihnen aufgebracht w ird , oder bey der V crthe i- 

digung gegen dieselben Schaden entstanden ist, 

u. s. w . .

* )  Von dem sogenannten P r a n g e n ,  d. h. B e y ­
se tzcn a lle r  S e e g e l ;  s. I .  G. Büsch 
Theore-tisch - Praktische D arste llung  der 
H a n d lu n g  in  deren m a n n ig fa lt ig e n  
G e s c h ä f t e n ,  Tb. 2. S. 79- f- und P. A. 
Nemnichs C o m to ir -  L e rico n ; A r t .  P ra n ­
gen, im deutschen Adschn, desselben. 
(H am burg  iz o z . 8.)

der Uebersetzer.
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I n  allen diesen und andern ähnlichen Fällen, deren 
Aufzählung zu weikläuftig seyn würde, wird der 
See-Protest völlig und zwar so beweisen, daß nicht 
nur die Schäden selbst, sondern auch die Unschuld 
deö Schiffers und seiner Leute, daraus dargethan 
werden können , wenn nämlich der Fall so 
beschaffen ist, daß dem Schiffer vielmehr seine 
Unschuld zu beweisen oblag, als den Gegnern 
dessen Schuld 1 °),

1 79 8. 8. §. i. r. Dies kleine Werk kam 
mir erst zu Händen, als die ersten Bogen schon in 
die Druckercy gesandt waren, sonst würde ich nicht 
unterlassen haben, es unter den gelehrten Hülfsmit­
teln anzuführen und babev zu bemerken, baß es einen 
eignen Paragraph vom See-Protest (Cap.». §. 7.) 
enthalte, welches hier allerdings nachzuhvlcn war.

’ ) Ja wie fern es nämlich nach den §. 17. 19. ange­
gebenen Regeln angeht. Es genüget hier, ein für 
allemal erinnert zu haben, daß, so oft im folgenden 

. der Beweis durch See-Protest zugelasscn wird, dies 
immer unter dieser Beschränkung verstanden werden 
müsse.

i )  S . von M a r t e u s  Handelsrecht
i8  6. K le f e k r r  von der H avarey 
große oder e x tra o rd ina ire , G öttingen,
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3 ) S. C o n s 111 a t. m ar. cap. 2 2 r. Preuß. 
Gesctzb. Th. r. T i t .  8. z. 1 8 4 0 — 1846 . 
und die folgenden Anmerkungen.

* )  Vcrgl. Klefekcr a. a. O. Cap. 2. § .7 .

3 ) J u â ic. o le r o n . art. 8. Jus W y sb ic . 
art. 20. et 38. S tat. H am burg. P. 2. 
t i t .  16. art. i.

6 ) S ta tu t. H am burg. 1, c. art. 8­
? )  C o n su l, mar. Cap. 221.

• )  Jus W ysb ic . art. 38.

’ ) Wie fast aus allen im Vorhergehenden angeführte» 
Gesetzen deutlich erhellet. Auch ist beym Beweise des 
Schadens kein größerer Mangel anderer Beweise, als 
wenn vom Beweise der Unschuld des Schiffers die 
Rede ist.

10 ) Denn in der Regel liegt in solchen Fallen, wenn 
der Schade vom Schiffer bewiesen ist, dem Gegner 
ob, seine Schuld darzuthun, aber der Schiffer ist 
nicht gehalten, seine Unschuld zu manifcstiren. S. 
S t ypma nn s Jus, 111 ar it. P. 4. cap. 10. 
nr. 2 2 4 .sq . (beym Heineccius S. siy.) 
B ö h m ers  v is s . de d is c r im in e  tem ­
p e s ta t is  m ar ic im ae cap. 2. $. 8. -
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§ .  2 1 .

b. Schäden, welche durch plötzlich entstandenen Zufall 
zugesüget sind.

D ies  mag denn genug seyn von den wissentlich 

zugesügten Schäden. Unter den Schäden aber, die 

durch einen Z u fa ll entstanden seyn müssen, sind aber­

mals drey Classen abzusondern, je nachdem sie durch 

irgend einen plötzlich entstandenen Schaden in einem 

A kt und offenbar zugefügt sind, oder durch die 

G ewalt deâ W indes und der m it dem Schiffe wer­

fendenWellen allm ählig und verborgen ihrenUrsprung 

genommen haben , oder endlich keinem äußern Z u ­

fa lle , sondern einzig und allein der innern Beschaff 

fenheit der W aaren und des Schiffes (dem  in n e r n  

V e r d e r b )  zugeschrieben w erden, von welchen 

einzelnen Fällen ich besonders handeln werde.

Z u  der ersten Classe gehören alle die Schäden, 

die durch eine größere G e w a lt, welcher nicht W i-  

verstand geleistet werden konnte, schnell und zwar 

so zugefügt w urden ,  daß nicht nur die Schäden 

selbst, sondern auch die Ursachen derselben allen im  

Schiffe Gegenwärtigen bekannt seyn müssen. Hieher 

rechne ich unter andern:
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i .  E inen eigentlich sogenannten Schiffbruch, wenn 

das ganze S c h iff in  den Wellen untergegangen 

und gebrochen ist * ) .

2 . W enn das S c h iff unwissentlich an Klippen 

und Felsen getrieben w ird , und daher Schaden 

leidet.

g. W enn das S c h if f ,  die S e g e l, Ankertaue, 

, und andere Schiffsinstrumente durch G ew alt 

des W etters und deö Meeres zerbrochen und 

zerrissen werden.

4 . D a s  Zusammenstößen mehrerer Schiffe und 

daraus entstehende Schäden ° ) .

5 . Feuersbrunst, wodurch das S c h iff  a u f offnem 

Meere verzehrt is t, u. s. w.

in  welchen sämmtlichen, so wie in den im  vorherge« 

henden H. aufgezählten Fä llen  aus gleichen Gründen 

ohne Zweifel dem S ee-P ro tes t Glauben beygelegt 

w ird ,  sowohl um den Schaden selbst, a ls die Un« 

schuld des Schiffers und seiner Leute zu beweisen. 

D eshalb  verweile ich nicht länger dabey.

’ ) C o n s t .  2. C. de n a u f r a g . ,  VVN 
Martens Handelsrecht §.'214-

a J J u»
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s ) Jus W y sb ic , art. 7 r. Jus H an seat, 
tjt. 10. art. i . S ta tu ta  Lub. L. 6. tit.

4. art. S ta tu ta  H am burg. P. 2. tit. 
17. art. 7. 8- Jus Da n ie  um art. 5 Z. 
(beym Engelbrecht S. >8;.)
S. die im vorhergehenden Z. angeführten Gesetze. 

Ucbrigens gilt auch das hier, was ich im vvrhergeh. 
gesagt habe.

§. 22.
c. Schäden, welche durch die Gewalt der Wellen 

allmählig und heimlich entstanden find.
Größerer Zweifel über entsteht alsdann, wenn 

sich nach geendigter Reise beym Ausladen der Waa­
ren ergiebt, daß diese oder daö Schiff Schaden 
gelitten haben, doch aber keine andere Veranlassung 
dieses Schadens angeführt werden könne, als die 
gar zu heftige Gewalt der durch den Wind erregten 
Wellen, wodurch das Schiff allmählig gebrochen, 
Lie Waaren naß geworden und verdorben seyn sollen. 
Der Schade selbst bedarf zwar keines Beweises, da 
er an der Sache selbst erkennbar genug ist; es ent­
stehet nur darüber die Frage, ob durch den See­
Protest bewiesen werden könne, daß die einzige

7
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Ursache des Schadens in der Gewalt der Wellen 
und der Winde zu suchen sey, der Schiffer aber und 
seine Leute ganz unschuldig sind. Denn zwischen 
diesem Fall und denjenigen, welche ich im vorher­
gehenden H. erörtert habe, ist freylich ein großer 
Unterschied, denn dort wird ein besonderer und 
bestimmter Fall, welcher den Schaden veranlaßt hat, 
angeführt, der nämlich so beschaffen ist, daß nicht 
nur der Schade selbst augensichllich seyn mußte, 
sondern auch alle Zeugen es mit ihren Sinnen 
wahrnehmen konnten, daß dieser Zufall die wahre 
und einzige Ursache des Schadens sey. Dort kann 
also die wahre Ursache des Schadens direkt bewiesen 
werden, und daher ist der Schiffer, wenn er diese 
bewiesen hat, nicht gehalten, zu zeigen, daß er 
unschuldig sey, sondern dieser Beweis liegt vielmehr 
seinen Gegnern ob. In unserm Falle aber muß 
selbst die ungünstige Witterung, welcher die 
vorgefallenen Schäden beygelegt werden, von den 
Schiffsleuten sinnlich gespürt worden seyn, und 
kann durch ihre Deposition geradezu bewiesen wer­
den; daß aber dies Unwetter auch die wahre und 
einzige Ursache des Schadens sey, kann wenigstens 
nicht direkt von den Schiffsleuten durch die Sinne
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gespürt und durch ihre Deposilion bewiesen werden, 

sondern so könn es endlich gewiß werden, wenn bewiesen 

w ird , daß keine andere Ursachen vorhanden gewesen 

sind, welchen die Schaden beygemessen werden 

können, und daß besonders der Schiffer und seine 

Leute ganz unschuldig sind. H ier w ird  also der 

B e w e is , welcher dem Sch iffe r zu seiner V erthe id i­

gung obliegt, blos durch den Bew eis des Unwetters 

noch nicht vo llfü h rt, sondern er muß auch zeigen, 

daß er und die Seinigen von aller Schu ld  und 

Nachlässigkeit frey sind. Und wenigstens findet der 

Zweifel s ta tt, ob auch zu diesem Beweise die bloße 

Deposilion des Schiffers und seiner Leute hinreiche, 

welche in keinem andern Falle  so offenbar fü r sich 

selbst zeugen, besonders da nach der Lage der Sachen 

ein hinlänglich schwerer Verdacht den Schiffer 

drückt, daß das S ch iff nicht dicht genug und die 

W aaren schlecht gepackt gewesen wären.

N ichts desto weniger w ird  doch auch hier der 

BenAlS durch S e e 'P ro tes t zulässig seyn. Denn 

eben der G ru n d , welcher in  andern Fällen anräth, 

diesen Bew eis zuzulaffen, findet auch hier völlig  

statt, nämlich der M ange l aller Beweise, fa lls man 

nicht die Deposilion der Schiffsleute aufnehmen w ill.
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Und ob es gleich wahr ist, daß bisweilen ein großer 
Verdacht der Schuld auf den Schiffer falle, so ist 
cs doch bekannt, daß auch der größte Fleiß des 
Schiffers sehr oft solche Schäden nicht habe abwen­
den können. Wenn wir also die Deposition der 
Schiffsleute über seine Unschuld nicht zulassen wollen, 
so berauben wir auch den unschuldigsten Schiffer 
jedes Beweises seiner Unschuld und verurtheilen ihn 
ohne Unterschied zum Ersätze solcher Schäden, 
welches durchaus nicht angeht.

Mit dieser Meynung stimmen auch sowohl Ge­
setze °) als Gebrauch und Observanz 3) überein und 
lassen auch in diesem Falle den Beweis durch See­
Protest zu. Und mir ist wenigstens kein einziges 
Gesetz oder Gewohnheit bekannt, welche das Gegen­
theil geböten 4).

i )  Es könnte zwar der Einwurf gemacht werden, daß
wenigstens in diesem Falle die Deposition der Schiffs­
leute jur bessern Ausmittelung der Wahrheit nicht in 
gewöhnlicher Form eines zu leistenden Eides/ sondern
vielmehr nach Art eines Zeugenverhörs ausgenommen 
werden müsse; der Widerlegung dieses Einwurfs werde 
ich mich aber im folgenden unterziehen.
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3 ) Von dem Falle, wenn Fässer durch Gewalt des 
Wetters zerbrochen und die Weine ausgelaufen sind, 
s. die Judie. O leron. art. i i. und das 
jus Wysbic. art. 23. Unsre Regel selbst 
kömmt im Edicto P h il ip p i II. de 1563. 
c. 2. t i t .  V an  de S k ip p e r s  eil de 
Cooplüden art. 6. (beym V e r w e r  ) 
p. 7s. vor. Vergl. auch Statut. Ham burg. 
P. 2. t i t .  14. art. Zs, welches über sehr dunkel 
ist und vielmehr zu dem im K. 20. nr. s. erwähnten 
Falle zu gehören scheint.

3) Wie schon aus der am Ende der Deposition immer 
angehangtcn und mit ihr eidlich bestärkten Protcstation 
(§. I — 8.) und aus der Clauscl, welche in derselben 
nie ausgeiaffcn zu werden pflegt, daß das Schiff 
tüchtig gebauet und die Waaren gehörig gepackt ge­
wesen wären, erhellet. Engelbrechts w o h l­
unterwiesener S c h iffe r Abschn. 2. Kap.
3. §.3 7. S . auch die Proteste im Anhänge, welche 
beyde nur über solche Fälle, als wovon hier die 
Rede ist, aufgesetzt sind. Noch ist K uricke  ad 
ius Haiiseatic. t i t .  3. art. 19. n r. 3. 
(beym Heiueccius p. 7 2 ;.)  hinzuzufügen.

* )  Das Preuß. Gesetzb. Th. r. t i t .  8. §. 
i  s i ;. scheint zwar entgegen zu stehen, aber ich habe 
bereits oben (§. 2. not. 8 ) von dieser Stelle ge­
handelt.
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§» 2 Z .

â. Schäden, welche ans der innern Beschaffenheit der 
_ Waaren und des Schiffs entstanden sind.

W a s  ist aber endlich von dem Falle zu sagen, 

in welchem die Schäden, welche sichtbar beym A us­

laden geschehen sind, nicht einmal den S tu rm w inden  

und dem Ungewitter beygemessen werden, und blos 

der innere Zustand der W aaren und des S ch iffs  

( i n n e r e r  V e r d e r b )  oder auch die schlechte 

Beschaffenheit der Kisten und Fäßer von dem Schiffer 

zu seiner Entschuldigung angeführt werden? D ie  

Gesetze schweigen fast ganz von dieser F rage, außer, 

daß in den Lübschen S ta tu ten  «ine Verordnung 

vorkömmt, welche hieher gehört und den Seeprotest zu 

verwerfen scheint * ) .  D ie  Gewohnheiten aber, welche 

bey derselben gelten, sind sich nicht allenthalben gleich, 

sondern lasten nach Verschiedenheit der Oerter den 

S e e -P rotest bald zu, bald nicht ° ) . D aher scheint 

es desto nothwendiger, zu unsern allgemeinen 

Grlmvsätzen zmückzukehren und nach denselben die 

vorliegende Frage zu beantworten.

Und es läßt sich zwar nicht leugnen, daß dem in  

diesem Falle  duech einen S ee-P ro test zu vollführen­

den Beweise viel entgegen stehe. D enn nicht a lle in
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Wendigkeit der Sache zwingt uns, der Deposition 
der Schiffsleute zu trauen, wenn wir nicht wollen, 
daß der Schiffer, der, obgleich die Vermuthung 
gegen ihn ist, doch ganz unschuldig seyn kann, da 
auch solche Schäden sehr oft ohne alle Schuld des 
Schiffers vorzufallen pflegen, in jedem Falle ohne 
allen Unterschied zum Ersatz derselben verurtheilet 
werde. Denn wenn seine und seiner Leute Deposition 
verworfen ist, so werden alle übrige Beweismittel 
fehlen, wodurch dessen Unschuld und Wachsamkeit 
offenbar werden könne 3). Es scheint mir daher 
ganz gewiß, und, wie ich mich überzeuge, über allen 
Zweifel erhaben 4) , daß die Deposition der Leute 
für den Schiffer auch hier dann wenigstens zulässig 
sey, wenn sie nicht in der Form eines zu leistenden 
Eides, welche nach unfern Gesetzen und Gewohnheiten 
beobachtet zu werden pflegt (§. 5.), sondern viel­
mehr, -wie nach allgemeinen Grundsätzen stets ge­
schehen müßte, nach Art und Weise eines ordent­
lichen Zeugen - Verhörs ausgenommen ist.

Eine andere Frage, die aber noch größerm Zweifel 
unterliegt, ist die, ob auch diejenigen See-Proteste, 
welche in gewöhnlicher Form aufgesetzt sind, zum 
Beweisehinreichen können? Beym ersten Anblick
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scheint sie ganz zu verneinen zu seyn. Denn nach 

allgemeinen Grundsätzen, falls nicht unsere Gesetze 

und Gewohnheiten das Gegentheil verfügten, müßte 

bey Aufnahme einer Deposition der Schiffsleute alle­

m al eben so verfahren werden, wie beym Zeugen­

verhör gebräuchlich ist, und die Deposition, welche 

in  der Form  eines Eides ohne genaues V e rhö r und 

Gehör des Gegners gemacht is t ,  könnte keinen 

Glauben erwürken. I n  dem Falle  aber, wovon 

jetzt die Rede ist, sind keine Gesetze vorhanden, welche 

verfügen , daß man sich m it dem bloßen Eide der 

Schiffsleute zufrieden geben solle; auch die Gewohn­

heiten stimmen hier weniger m it einander überein. 

Auch scheinen hier diejenigen Bestimmungen, welche 

in  andern Fällen durch ein Gesetz oder eine Gewohn­

heit vorgeschrieben sind, nicht so weit erstreckt werden 

zu können, da sie nicht nur ein besonderes Recht 

enthalten, sondern auch aus dem Gesagten erhellet, 

daß hier ein weit größerer Verdacht der S chu ld  

obwalte, als dort e in tr itt, daher auch größere V o r ­

sichtsmaßregeln zur genauen Ausm ittelung der 

W ahrhe it nothwendig zu seyn scheinen.

Ic h  behaupte aber doch, daß die gegenseitige 

M eynung gegründeter und im  V o rh a lt derjenigen
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Gesetze und Gewohnheiten, welche in  den übrigen 

Fällen, wo von dem Beweise des Schadens, welchen 

S c h if f  und W aaren erlitten haben, die Rede ist, 

gelten, auch hier die in Form  eines Eides geschehene 

D epositen der Schiffsleute zulässig sey. Denn daß im  

allgemeinen auf diese Weise nicht allein der Schaden 

selbst und seine Ursachen, sondern auch, daß der 

S ch iffe r und seine Leute ganz unschuldig find, gü ltig  

bewiesen werden könne, behaupten viele Gesetze, in  

welchen die Eidesformel, die besonders darauf gerich­

te t is t, vorgeschrieben w ird  5 ). Und obgleich der 

Verdacht der begangenen Schuld  den Schiffer hier 

sehr drückt, soüst doch auch in andern F ä lle n , wo 

der größte Verdacht gegm ihn is t ,  nichts desto 

weniger der bloße E id  desselben und seiner Leute fü r 

einen hinreichenden B ew eis  erklärt 6 ), daher ich nicht 

einsehe, warum  eben dies auch hier nicht geschehen 

könne. Auch steht nicht entgegen, daß solche V e r ­

fügungen ein besonderes Recht enthalten und deshalb 

nicht a ls Beyspiel angeführt werden können. D enn  

J e d e r , der nu r einigermaßen m it dem teutschen 

Rechte und den neueren Gesetzen, besonders denjeni­

gen bekannt is t, welche von Seesachen handeln, w ird  

genug einsehen ,  daß sie viel zu unzureichend und
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mangelhaft sind, als daß die strengen AuslegungS­
Grundsatze, an die wir uns bey der Erklärung des 
römischen Rechts billig halten, hierangewandtwerden 
könnten, wo vielmehr vieles der Analogie und dem 
Grunde der Gesetze überlassen werden muß. Der würde 
gewiß sehr uneinig mit sich selbst seyn, der in einem Falle 
diese Form derDeposilion als unzureichend verwerfen 
und ein ordentliches Zeugenverhör verlangen, in dem 
andern aber, obgleich dies Verhör eben so leicht 
angestellt werden könnte, und ein eben so wichtiger 
Verdacht eines Falsumö obwaltet, mit einem ein­
fachen Eide zufrieden seyn wollte. Um nun alles, 
was ich in diesem Kapitel zur Sprache gebracht habe, 
kurz zu fassen, so kann nach meiner Meynung bey 
allen und jeden Schäden, welche entweder den 
Schiffen oder den Waaren begegnet sind, wenn sie 
nur während der Reise an einem Orte geschahen, 
wo andere Beweise gemeiniglich zu fehlen pflegen, 
der Beweis durch den aufgewöhnliche Art abgefaßlen 
See-Protest gehörig beschafft werden.

’ ) S tatu t. Lubec. p. 6. t it . 8. art. 8. WtNN 
ein Schiffer Korn in sein Schiff 
rinnimmt, so soll er — dasselbige —
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so oft es Noth auf der Reise küh- 
leu. Würbe er — solches versäume», 
so soll er dazu antworten, es wäre 
dann, daß er durch Wetter oder 
Wind, oder sonsten durch ehchafte  
Verhinderung davon abgehalten, die 
Lr rechtmässig soll zu,beweisen schul­
dig seyn. In diesem vorgctragcnen Falle, welcher 
allerdings hieher gehört, da auch in demselben von 
dem Schaden gehandelt wird, der außer allen Zufall, 
welcher sich von außen zutrug, entstand, ist der Beweis 
durch See - Protest, welcher auf gewöhnliche Art 
(in der Form eines von den Schiffsleuten geleisteten 
Eides) abgefaßt ist, nach diesem Gesetz nicht zulässig, 
da in demselben ein rechtmässiger Beweis  
der Hindernisse verlangt, nicht aber, wie es sonst zu 
geschehen pflegt, dem Schiffer und seinen Leuten eia 
Eid aufgelegt wird. Vergl. §. is. not. i. Doch 
würde ich von diesem dort vorgctragcnen Falle auf 
die übrigen nicht schließen, da, wie von selbst erhellet, 
er verschiedene Besonderheiten hat, welche bey den
übrigen nicht vorkommen.
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3 ) So' wie ein in gewöhnlicher Form aufgesetzter in 

Lübeck verworfen wird, in Hamburg aber, wie in 

andern Fällen als hinreichend zugelasseu zu werden 

pflegt. S. jedoch unten nor. 4.

3) Jedoch mit Ausnahme desjenigen Falles, welcher 
inzwischen seltener vorzufallen pflegt, wenn nach geem 

digter Reise und wenn die Waaren schon ausgeladen 

sind, noch durch die von Kunstverständige» anzustellcnde 
Besichtigung bewiesen werden kann, daß die Waaren 

schon von Anfang an verdorben und die Fäßer schadhaft 
gewesen sind.

*) Dies wird durch Gewohnheit und Observanz allent, 
halben und an denjenigen Orten beobachtet, wo der 

in gewöhnlicher Form aufgesetzte See-Protest nicht 

zugelassen zu werden pflegt, wie z. E. in Lübeck.

5 ) V ergl. J. B. die iu d ic ia  O leron. art. 14. 

Jus W ysbic. art. 2,3 et 71. Statut, 

Lub^ecens. P. 6. tit. 4. art. 3.
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6) Hieher gehört besonders dasZusammenstoßcn mehrerer 
Schiffe. Denn dies pflegt fast nie ohne Schuld des 
Schiffers;u geschehen, und entsteht daher, sobald cs 
geschehen ist, ein großer Verdacht gegen den Schiffer. 
Nichts desto weniger wird auch hier dessen und seiner 
Leute Eid zur Wirkung des Beweises seiner Unschuld 
iugelasscn. S. §.-i. ooe. r.
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Nachtrag des UebersetzerS.

<Va das „Comtoir-Lexicon in neun Sprachen für 
Handelöleute, Rechtsgelehrte und sonstige Geschäfts­
männer, bearbeitet von Philipp Andreas Nemnich 
B. R. L. Hamburg 1803. gr. 8-" während deS 
Abdrucks dieser Abhandlung erschienen ist, so will 
ich hier anhängen, was der berühmte Herr Verfasser 
desselben in dem deutschen Abschnitte dieses Lexicons 
S . 726. fg. über die in dieser Abhandlung erörterte 
Materie vorträgt, und folgendermaßen lautet:

„Seeprotest; Verklahruvg. — Holl. Zeeprotcst; 
Verklaaring. Dan. Söcprotcst; Forklarings Afleg« 
gelst, Skibsforklaring; Avarie - Attest. Schwcd. 
Sjöprotest, Sjöförklaring; Averie-Attest. Engl. 
Protest against the seas, wind and weather; Instru­
ment of protest (T o  make a note of protest; To 
make and enter the protest in due form). F ra N j. 
Declaration du capitaine et de l’e'qtiipage, Procés-verbal 
du capitaine; De'position de l’e'quipage; Protét de 
mer. Rapport du capitaine; Testimonial. Corisulat, 
3  ta l .  Manifeste. Protesta. Proteste. Consolato,
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<lel capitano. Prova di sinistro. Prova di Fortuna. 
Testimoniale. S p a n .  Protesta de mar. Consulado, 
Manifesto del capitan, Testiiuonial 6 testimonio de 
protesta. P  0 rtU g. Proteste da auaria; Declaracao 
da equipagem.

Zwischen Seeprotest und Verklahrung 
( d. i. Erklärung) ist folgender Unterschied. Ersterer 
enthält des Schiffers Erzählung/ oder den Auszug 
aus dem am Bord gehaltenen Journal, worauf sein 
Protest gegen Meer, Wind, Wetter, Gewalt re. 
folgt. Letztere ist die eidliche Bestätigung der Erzäh­
lung des Schiffers von Seiten seines Volks. Da 
aber beydeTheile gemeiniglich Eine Acte ausmachen, 
so bleibt der Gebrauch jener Benennungen willkührlich. 
— Unter See« Protest irgend rin anderes, als 
das eben erwähnte Instrument zu verstehen, würde 
Unwissenheit verrathen. See - Proteste werden in 
Hamburg nicht vor Notarien gemacht."

Anhang.



A n h a n g .

N  u m. I.

V e r o r d n u n g
wegen B e fö rd e ru n g  getreuer und 
wohlbehaltener U e b e r b ri n g u n g der 
Koufmannsgüter zur See und auf 
der W e s e r, sodann wegen des 
WasserschautS.

Bremen, den loten A pril iso».

Abschnitt Art. 8.
„  Ob zwar bis dahin dem eignen Eide de5 

Schiffers und seines Volks über Vortalle, wo der 
Natur der Sache nach, er außer Stande gewesen, 
sich mit andern Beweisen zu versehen, Glauben 
beygemessen und die gewöhnliche Volks-Verklarung, 
daß es von den eingeladenen Gütern mchrs entwandt 
habe, noch wisse, daß von andern etwas entwandt

8
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worden, hinreichend geachtet worden, so ist dennoch 

bey den so sehr überhand nehmenden Unordnungen, 

Veruntreuungen und Raubereyen nöthig gefunden, 

um sothanen Verklarungen mehrere Bestim m theit 

und Zuverlässigkeit zu geben, zu verordnen, daß der 

Schiffer innerhalb 24 S tunden  nach seiner persön­

lichen Ankunft hier in  der S ta d t, dem Wasserschaut 

das Jo u rna l seines S ch iffs  einlieftrn und dieses von 

ih m , dem Wafferschaut oder auch zugleich dem 

Empfänger der W a a re , wenn solcher w il l ,  genau 

durchgesehen, und über jeden Umstand wodurch der 

Schaden entstanden, und wo das Fehlende geblieben 

sey, die Fragen genau von ihm  eingerichtet werden, 

w orauf so wie über die etwanigen Fragen des Em pfän­

gers, der Sch iffe r bestimmt sich zu erklären verpflichtet 

ist, und soll die V erk la rung, wenn sie darnach an dec 

Canzley ausgefertigt is t, nicht mehr von dem söge- 

nannten Schiffsvolk au f e in m a l, sondern nach den 

Umständen von jedem besonders, auch von dem 

Schiffer und dem Steuermann zugleich m it und zwar 

zuerst geleistet, und nach vorgängiger W arnung vor 

der S tra fe  des Meyneides körperlich beschworen, 

der E id  selbst aber speciell au f die in Frage stehenden 

W aaren oder Gebinde gerichtet werden: wobey den
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Empfängern der Waaren, wenigstens den am 
meisten dabey interessirten, die Zeit der aufzuneh- 
wenden Verklarung von dem Schiffer zuvor anzu­
zeigen ist, damit sie sich dabey, wenn sie wollen 
mit einfinden können. An auswärtigen Orten, wo 
der Schiffer die Waaren abzuliefern hat, muß mit 
der Verklarung auf gleiche Weise, obwohl in Rück­
sicht der localen Umstände verfahren werden.

N  u in. I I .
W ir Bürgermeister und Rath der kaiserlichen 

und des heiligen Römischen Reichs freyen Stadt 
Lübeck thun kund und bezeugen hiemit, daß vor 
unserm besonders hiezu verordneten Mit-Rathsver- 
wandten Herrn N. N. an hiesiger Kanzley persönlich 
erschienen seyn, die Schiffsleute des von Schiffer 
N. N. geführten und Theodor genannten Schiffs, 
als:

Steuermann N. N.
Koch N. N.
Matrosen N. N.

und mit obbenonnten ihrem Schiffer eidlich erhärtet 
haben, daß nachstehender Auszug aus ihrem
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S c h iffs -J o u rn a l, ihre Reise von B .  a u f hier be­

tre ffm v, und also lautend:

Nachdem w ir am 26sten Oktober zu B .  unsre 

Ladung eingenommen, gingen w ir m it unserm 

dickt und hechten und m it allem Benölhigten 

wohlversehenen Schiffe in  See. W ährend 

der F ah rt hatten w rr verschiedene W inde, und 

bald schlechtes, bald gutes W etter, bemerkten 

auch W ein  und B rann tw e in  bey der Pumpe, 

und sahen uns wegen eintretenden schlechten 

W etters genöthigt, am ag fifn  November in 

N .  zu C . einzulaufen. H ier blieben w ir bis 

den zten M a rz  liegen, da w ir dann unter 

Segel gingen, und unsern Cours S .  O  zu 

S .  nahmen. D e s  Abends um 7 Uhr war 

der W in d  westlich, er fing hart zu wehen an, 

wobey die See so hohl g ing, daß w ir  viele 

Srurzseen über daö Deck erhielten, und unser 

S c h iff  beständig unter W affer lag. W ie  

führten z Unterseqel. De» gten des M o r ­

gens 8 U hr sahen w ir  den Jüiländischen W a ll 

und steuerten bey Harlem S tu rm  längst dem 

W a lle . W ir  steurten O  S .  O . bey schwerem 

'  S tu rm  und hohlgetzenöer See. W ir  unter-
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suchten hierauf die Pumpen und fanden dabey 

8 Z o ll fast nichts wie W e in  und B ranntw ein . 

W ir  pumpten das S c h iff lange, fetzten unsern 

Cours fort, und peilten um 6 f  Uhr daö Feuer 

von N .  in O . z. N . ,  es wehte noch immer 

sehr. W ir  verfolgten unsern C o u rs , da 

w ir  den zten deS M orgens 6 Uhr K .  zu 

Gesicht bekamen, und um ^ U h r  zu C. anr 

langten. H ier elavirten w i r , konnten aber 

wegen des starken S tu rm s  nicht sogleich, son­

dern erst am 6len des s o rg e n s  die Anker 

lichten und unter Seegel ^ehen. D es M i t ­

tags l2  U hr peilten w ir  D .  W . N .  W . eine 

halbe M e ile  von uns, verfolgten unsern CourS 

und peilten um 7 U hr in  W .  z. N .  eine halbe 

M e ile , io n  uns A m  7«?n gegen M orgen 

sahen w ir das Land eine M e ile  von uns, der 

W in d  lie f mehr westlich, und es fing ein 

harter ^ tu r m  zu wehen an. W ir  hielten 

m it kleinen Untersegeln nach M  h in , konnten 

aber des starken S tu rm s  wegen nicht dahin 

gelangen; sondern trieben nur m it kleinen » 

Seegeln, wobey das S c h iff beständig unter 

Wasser lag. B e y  der Pumpe fanden w ir
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8 |  D aum en fast nicht? wie theils W e in , 

theils B ranntw ein . Gegen i1  Uhr NachtS 

gingen w ir unter I .  zu Anker, wie aber der 

W i  >d N .  N .  W  lief, sichteten wir die Anker 

wieder und trieben ;  M eilen  von I  bis den 

i  ot n da der W in d  gegen Abend östlich wehrte 

' und zum S tu rm  ward. W i r  verfolgten un­

fern Cours und peilten am 1 i ten des M orgens  

um 8 U hr R .  S .  O . ungefähr 2Z M e ile  von 

uns. D e r  W in d  wehete stark aus S  S -  O . 

W ir  peilten hierauf W .  um t U hr in S .  2 

M eilen  von uns, kamen um 4  Uhr auf die 

Rhehe zu T > , erhielten Lootsen am B o r d ,  

welche die Lucken untersuchten, alles in gehö­

riger Ordnung fanden,  und uns um z  Uhr 

in T - zu Anker brachten.

der W ahrheit in allen Stücken gemäß sey, m it A us­

nahme der angeführten d a t o r u m  und W inde  

Veränderungen, in Hinsicht deren Richtigkeit sie sich 

auf ihr Journal beziehen, und diesem annoch beyfü, 

gen wollten: -

, daß sie die in B .  vorzüglich aus W e in , B ra n n t­

wein und Pflaum en bestehende Ladung gut und

nach See-Gebrauch in ihrem Schiffe gestauet,
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sie auch davon besonders von den für den hie' 
sigen Kaufmann dl. dl. eingehabren Faß Wein 
und 4 Stücken Branntwein nichts genommen, 
veruntreuet, verkauft, vertauscht, verschenkt, 
gezwickt, am Bord oder ankeröwo versteckt, 
vielmehr die ganze radung, mit Ausnahme 
dessen, was während der Reise durch dietekage 
Verlohren worden, richtig anhero gebracht, 
und obgeliefert hätten. Ohne Gefährde» So  
wahr ihnen Gott helfen sollte.

Zu Urkund dessen haben wir unser Stadt-Signet 
hierunter wissentlich drucken lassen. So geschehen 
Lübeck den 28sten März I8 o i. j

Ex speciali Commissione ainplissimi 
Senatus Reipublicae Lubecensis in 
Üdem subscripsit

s N. H. E V E R S ,
'  Ejusdem Reipublicae Protonotarius,
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N u m. 11 L
W ir  Bürgermeister und Rath der kaiserlichen 

und des heiligen Reichs freyen S tad t B r e m e n  

urkunden und bezeugen hiemit öffentlich, daß vor 

Uns persönlich erschienen C a p i t .  D i e d r i c h  

G r a u e ,  führend das S ch iff C o n s ta n t ia ,  nebst 

dessen Schiffsvolk namentlich: J o h a n n  R u n g e  

Steuermann, W a rn k e  M e y e r  Koch, J a c o b  

S ch ie renbeck  und G e o rg  E ß e rs  Matrosen, 

welche sämmtlich nach Vorgängen ernstlichen V e r­

warnung vor dem Meineid mittelst körperlichen 

Eides ausgesaget und bekräftiget haben:

D aß sie in ihrem festen dichten in guten fahr­

baren S tand  gesetzten S ch iff z u B o u rd e a u x  

eine Ladung W e in , Tobacksstiele, namentlich 

2 ;  Ballen derselben in Linnen ballirt von 

einem im Revier heruntergekommenen Fahr­

zeuge, und andere Kaufmannsgüter, um solche 

nach B re m e n  -zu bringen eingenommen, 

welche Ladung gehörig nach Seemannsgebrauch 

in ihrem S ch iff gestauet worden, nach dicht 

gemachten m it Bekleidungen und Kragen 

wohlverwahrten M asten, Lucken und P um ­

pen wären sie am 8len. A p ril von der
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Stadt und am izten ejuxd. mit S . Wind 
in See gesegelt, hätten unter veränderlicher 
manchmal äußerst stürmischer Witterung 
und Winden und verschiedentlich hohen 
Seen, wovon denn ihr Schiff mehremal 
gänzlich bedeckt worden und dasselbe sehr 
hart gearbeitet und gestampft habe, ihre 
Reise fortgesetzt, wären, am 2;sten ejuxd. 
H ig h s - n d s  paßirl, am 9ten May die 
Hoolden ausgesegelt, am izten ejuxd. in 
die Weser, und am r 6ten ejuxd. auf ihrem 
Löschplatz zu Bracke angelangt. Beym 
Entladen habe sich ein Theil der Tobacks­
stengel beschädigt gefunden.

Sie bezeugten hiebey auf ihren geleisteten Eid: 
Daß. sie die Ladung treu und redlich be­
handelt, nichts davon entwendet, verkauft, 
vertauscht, verschenkt, heimlich bey Seite 
geschafft oder sonst veruntreuet, auch dazu 
niemand Erlaubniß, Anlaß oder Gelegen­
heit gegeben, daß Sie vielmehr für das 
Beste von Schiff und Ladung als recht­
schaffene Seeleute gesorget, die Pumpen 
fieißig gebraucht, und die Labung, so wie ste
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dieselbe am B o rd  erhalten, treu und un­

verkürzt wiederum abgeliefert, daher alle 

Beschädigung oder M änge l an derselben 

nicht ihnen, ihrer Untreue, Nachlässigkeit 

oder Versäumung ihrer P flich ten , sondern 

der stürmischen W itte rung  beyzumeffen sey. 

Urkundlich des präsidirenden H errn  Bürgermeisters 

dieser S ta d t eigenhändigen Namens-Unterschrift 

und beygedruckken S t a d t - I n  siegel. S o  geschehen 

B rem en am zten J u n y  iZ o r .

. J. B R E U L S ,

( T C \
‘ ’ I Reipublicae Bremensis h, t. Civ. /  r

Consul Praeses.

Verbesserungen.
E. iS. I .  8. statt „bin ich" lies: so bin ich doch, 
------- — 9 hinter „mich" muß „desselben" gesetzt werden. 
— 42. — 6 von unten geht das erste „ bet" weg.
— 63. — 8 und 9 von unten „ Vereinbarungs " statt Ver- 

einbarunsg. . ,
— io6. — 17 statt „einen hinreichenden" lies, „nn hmrel- 

chcnder."



B e y  dem V e rle g e r dieses und in  allen B uchhand l. 

find  nachstehend verzeichnete B üche r fü r  beygeseHte

Preise zu haben:

Almanach, juristischer, auf das Jahr 179-/ herausge- 
gegeben von v. I .  C. Koppe, 8. i z gr.

— — -ter Jahrgang auf 179z. 8. 1 rthlr.
— — auf 1794 1 rthlr. 8 gr.
— — auf 179s 1 rthlr. 6 gr.
— — auf 1796 > rthlr. 4 gr.

NB. Alle 5 Jahrg. compl. werden für. 3 rthlr. 8 gr. 
abgelaffen.

Beytrag zur Berathschlagung über dieHandlungsgruud, 
sätze, zur wahren Aufnahme der Lander und zur Be­
förderung der Glückseligkeit ihrer Einwohner, gr. 8. 
77 r 4 gr.

Beyträge zur nähern Kenntniß einiger Besitzungen der 
Holländer in Ostindien, nach Stavvrinus aus dem
Holl, übersetzt, gr. 8. 796 r- gr.

Biörnstähls Briefe auf seinen ausländischen Reisen, 6 
Theile, 8- 777 s rthlr. 16 gr. 1—4 Theil, jeder 
Theil ro gr.. ster Theil r rthlr. 8 gr- Ltcr Theil 

i  rthlr.
Briefe, geheime, an die gesunde Vernunft. Etwas für 

lüsterne Leser, 8. 794 20 gr.
Ephemeriden der theoret. und prakt. Rcchtsgelehrsamkeit.

Herausgeg. von o.F. G. I .  Burchard, ites und 2tes 
Heft, gr. 8. 796 ,4 gr.



Erörterung, der F rage : Ob in Concurscn die Domini, 

und Creditores separati zur M inragung der gemein­
samen Kosten zu verpflichte», 4. 777 i gr.

Europens Handel mit beyden In d ie n ; Ein Auszug aus 
Raynals Geschichte, von M .  Karsten, gr. 8. 780

i  rth ir 16 gr. jetzt 1 rthlr.
Freymâurer-Lieder, auserlesene, 8. -teAufi. >6 gr. 
Geistcrgeschichte, eine Mecklenburgische, 8 798 ir g r .
Hagemeisters, D E. F  Versuch einer Einleitung in das

Mecklenburgische Staatsrc'cht, mit Kupf. gr. 8. 79;

i  rth lr.
v. Halcms dramatische Werke, 8. 794 20 gr.
H artley, Dav. Betrachtungen über den Menschen, seine 

N a tu r, seine Pflicht und Erwartungen, aus dem 

Engl. - Theile, gr. 8. 77 ; r  rthlr. 18 gr-
Holsten, D. C. H. Ueber den Werth der Ehrbegierde 

besonders in ihrer Anwendung auf Erziehung und 
Unterricht, 8- 79; 1 rthlr. 4 gr.

der Kindermord zur Beherzigung an alle mciur Mitmen» 
scheu, 8. 792 '4  gr.

V.Kinsberacns Beschreibung vom Archipelagus, ans dem . 
Holländischen, mit Anmerkungen von D. K. Sprengel, 
gt. 8. 792 «8 gk. auf Holland Pappr -8 gr.

das Leben der Frau von W allenrvdt, ein Beytrag zur 
Seelenkunde und Wrltkevntniß, - Theile, mit Kupf.
8. 797, lster Theil, i rth lr. i6 q r ^tci Theil 2 rthlr.

Lincks, v. H . F. Beyträge zur Naturgeschichte, rstcr 
B and , in ;  Stücken, 8. 7 9 ;—97 * rthl.



Lincks, Dr. H. F. Beytraege zur Physic und Chemie, 
itterBand in 3 Stücken, gr. g. 79$- 96 i rthlr. 8 gr.

OLbecks, Pct. Reise nach Ostindien und China, nebst 
Torrens Reise nach Surattc und Eckcbcrgs Nachricht 
von der Landwirthschaft der Chineser, mit Kupf. gr. 8. 
76s • - rthlr. 16 gr.

Plagemann, M. ® k. O. die erleichterte lateinische Syn­
taxis, nach Anleitung ter vorzüglichsten altern und 
neuern Grammatiker, 8. 794 -o gr.

NB. Hievon werden 25 Exempl. zum besten der 
Schulen für 8 rthlr. abgelasscn.

Posse, v. A. F. H. Ueber das Staatseigenthum in den 
deutschen Reichslanden und bas Staatsrepräsentativns- 
recht der deutschen Landstände, gr. 8. 794 i8 gr.

-------Prüfung des Unterschiedes zwischen Erbfvlgerecht 
und Erbfolgcvrdnugg, in Hinfiche auf die neusten 
Erbfolgestreitigkeiten, nebst einer Entwickelung des 
Bcgrifs vom Stamm- und Fidci-Commtßgut, 8. 797 

er gr.
Quistorp, D .I. Chr. Grundsätze des teutschen peinlichen 

Rechts, 2 Theile, ste vermehrte und vcrb. Auflage, 
gr. 8. 794 4 rthlr. 18 gr.

-------Beyträge zur Erläuterung verschiedener Rcchls- 
materien aus der bürgerlichen und peinlichen Rechts­
gelahrtheit, -te verm. Aufl., 8. 787 -rthlr. -6 gr, 
-------ausführlicher Entwurf zu einem Gesetzbuch in 
peinlichen und Strafsachen, gr. 8.782 2 rthlr. jetzt 

i  rthlr. 8 gr.



Reise von May»; nach Kölln ,'m Früh'ahr 1794; nebst 
Beylagen die Franzosen in Teutsch!, undden v. Bahrdt 
betreffend, 8. 79; >6 qr.

Renthe, Lebr. Aug., Versuch einer systematischen Erlau- 
terung der Lehre von den Transactcn, 8. 789 12 gr. *

Sagen, Mccklenb-, der Vorzeit, i ster Theil, der Brun­
nen in Stargard vom Vers, der Mccklenb. Geisterge­
schichte, 8. 796 n  gr.

Schadeloock, von den Zeiten der Zeitwörter und ihrem 
Gebrauch im lat. Geschichrsstyl, gr. 8. 797 8 gr.

Schlözers, A. C., Versuch einer allgemeinen Geschichte 
der Handlung und Seefahrt in den ältesten Zeiten, 8. 
76t -4 gr.

Skizze einer neuen Theorie der Klagen und deren Be­
streitungen, 8. 798

Uebersicht, geogr. statist , aller Holländischen Besitzungen 
in Ost- und Westindien. Nach den besten Quellen 
entworfen, gr. 8. 796 12 gr.

Archiv, Patriot., der Herzogthumcr Mecklenburg, ister 
-ter u. ;tcr Iahrg. für »so». «802. u. iz o ;, jeder 
Iahrg. in 4 Stücken, 8. 2 rlhlr. 16 gr.

». Kamp; Mccklenb Rechtssprüche, 4. i rthlr. 8 gr.
v. Nettelbladts Enwickclung der Lehre von Prälegatcn.

8. - 6 gr.~
------- Archiv der Rcchtsgclehrsamkcit in den Herzog!.

Mccklenb.Landen, isterBand, gr.8- »rthlr. ^6gr.
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